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Die Sorge für die Versehrten Soldaten und die 
H interbliebenen.

Von Kurt Preiser, Referent im Deutschen Gemeindetag.

Am Feinde denkt der Soldat nicht an sich, nicht an das Schicksal seiner An
gehörigen, sondern nur an den Sieg. Die deutschen Soldaten können aber auch 
gewiß sein, „daß bei opferfreudigem Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens 
sowohl für sie selbst als auch für ihre Frauen und Kinder gesorgt wird“. Dies ist 
ihnen schon durch das Wehrmachtfürsorge- und -versorgungsge6etz (WFVG.) vom 
26. 8. 1938 (RGBl. I S. 1077) zugesichert worden. Noch weiter geht das Einsatz
fürsorge- und -Versorgungsgesetz (EWFVG.) vom 6. 7. 1939 (RGBl. I S. 1217), das 
mit den Worten beginnt: „Der nationalsozialistische Staat sieht es als seine Ehren
pflicht an, den Soldaten, welche bei opferfreudigem Einsatz ihrer Gesundheit und 
ihres Lebens während eines besonderen Einsatzes durch Waffen oder sonstige 
Kampfmittel oder im Kampfgebiet einen Körperschaden erlitten haben, über die 
Fürsorge und Versorgung nach dem Wehrmachtfürsorge- und -Versorgungsgesetz 
hinaus eine weitere Fürsorge und Versorgung zu gewähren. Dasselbe gilt für ihre 
Hinterbliebenen.“

Mit der Durchführung dieser Gesetze, die den Wehrmachtfürsorge- und -Ver
sorgungsdienststellen obliegt, ist aber die Sorge für die Soldaten, die ihre Gesundheit, 
und die Hinterbliebenen, die ihren Ernährer geopfert haben, noch nicht abgeschlossen. 
Auch die Gemeinden und Gemeindeverbände sind als Träger der Fürsorgeverbände 
und damit der Fürsorgestcllcn für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene 
berufen, die Arbeit der Wehrmachtfürsorge- und -Versorgungsdienststellen durch 
eine zusätzliche Betreuung der Versehrten und Hinterbliebenen zu ergänzen1).

Zwar sind die Aufgaben dieser Fürsorgestellen im WFVG. oder EWFVG. nicht 
wie im Reichsversorgungsgesetz2) ausdrücklich festgelegt. Nur in den Durchführungs
bestimmungen zum WFVG. vom 29. 9. 1938 (RGBl. I S. 1293) ist zu § 86 die An
wendung der Sondervorschriften über die Fürsorge für Kriegsblinde und Kriegs-

l) RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. über soziale Fürsorge für Versehrte Wehrdienst beschädigte 
vom 21. 6. 1939 (RMBliV. S. 1355; DZW. XV S. 214) und RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. über 
Fürsorge für Wehrdienst- und Ein satzbesehiidigte und ihre Hinterbliebenen vom 7. 12. 1939 
(RMBliV. S. 2454; DZW. XV S. 395).

*) § 22 in der Fassung vom 1. 4. 1939 (RGBl. I S. 663; DZW. XV S. 95).



hirnverletzte3) vorgeschrieben. Daß jedoch den Versehrten allgemein ein Anspruch 
auf die gehobene und die soziale Fürsorge zusteht, ergibt sich daraus, daß ihnen 
das WFVG. eine soziale Fürsorge im Sinne des Reichsversorgungsgesetzes zubilligt 
und demnach § 20 Abs. 2 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß 
der öffentlichen Fürsorge Anwendung zu finden hat. Dies gilt auch für die Hinter
bliebenen eines Soldaten, wenn sein Tod die Folge einer Beschädigung bei besonderem 
Einsatz oder auch nur einer Wehrdienstbeschädigung gewesen ist. Ebenso ist nach 
§ 21 der Reichsgrundsätze die soziale Fürsorge auch den Familienmitgliedern eines 
Versehrten zu gewähren, wenn er deren Ernährer gewesen ist oder ohne die Diensl- 
bcschädigung voraussichtlich geworden wäre.

Voraussetzung für ein gedeihliches Arbeiten der Fürsorgestellen ist völlige Ver
trautheit mit der neuen Wehrmachtsfürsorge und -Versorgung, die von der alten 
Rcichsversorgung erheblich abwcicht.

I. Fürsorge und Versorgung durch die Wehrmacht. 
1. Soldaten.

Das Hauptgewicht ist nicht bei der Versorgung der Beschädigten, also der 
Rentengewährung, sondern vielmehr bei der Fürsorge als Heilfürsorge, Berufs- und 
Arbeitsfürsorge zu suchen. Renten, die nach dem Grade der Minderung der Erwerbs
fähigkeit in Hundertsätzen bemessen werden, sind überhaupt nicht mehr vorgesehen. 
Laufende Geldbezüge werden, abgesehen von der Dienstzeitversorgung, nur bei 
Versehrtheit gewährt, die dann vorliegt, wenn ein Soldat durch eine Wehrdienst
beschädigung oder ihre Folgen dauernd oder auf nicht absehbare Zeit körperlich 
erheblich beeinträchtigt ist.

Der Versehrte, der noch arbeitsverwendungsfähig ist, erhält das Versehrtengcld, 
für das nach dem Grade der Versehrtheit drei Stufen vorgesehen sind, und zwar 
Stufe I 15 RM, Stufe II 30 RM, Stufe III 50 RM monatlich (§ 84 WFVG.). Dazu 
kommt eine Versehrtengeldzulage, wenn der Körperschaden während eines beson
deren Einsatzes durch Einwirkung von Wallen oder sonstigen Kampfmitteln ein
getreten ist oder verschlimmert wurde. Eine im Kampfgebiet erlittene Wehrdienst
beschädigung gilt stets als Beschädigung bei besonderem Einsatz. Die Vcrsehrten- 
geldzulage beträgt in Stufe I 10 RM, in Stufe II 15 RM, in Stufe III 20 RM monatlich 
(§§ 2, 7 EWFVG.).

Das Versehrtengeld wird neben jedem anderen Einkommen gewährt, jedoch 
nicht neben Gehalt oder Ruhegehalt eines Beamten, Offiziers z. D. — und neben 
Militäranwärterbezügen. Die Einschränkung gilt dann nicht, wenn Versehrtengeld- 
zulagc bewilligt wird. Es werden dann beide Bezüge neben jeder Art von Einkommen 
gewährt (§ 84 Abs. 2 WFVG., § 7 Abs. 2 EWFVG.).

Zur Sicherstellung des Lebensunterhalts eines arbeitsverwendungsfähigen Ver
sehrten während seiner Umschulung und bis zu seiner beruflichen Unterbringung ist 
eine Übergangsunterstützung vorgesehen (§ 87 WFVG.). Statt Versehrtengeld und 
Versehrtengeldzulage kann Kapitalabfindung zugelasscn werden (§ 94 WFVG.. 
§ 9 EWFVG.).

Der Grad der Versehrtheit wird nur aus der Schwere der körperlichen Schädigung 
ohne Berücksichtigung der Berufs- und der Erwerbsfähigkeit abgeleitet. Uber die 
Einstufung seien folgende Beispiele gegeben: Stufe I Verlust des Daumens, Erblin
dung eines Auges, leichte innere Krankheiten; Stufe II Verlust eines Fußes oder einer 
Hand, Taubheit; Stufe III Verlust eines Armes oder eines Beines, schwere Krank
heiten der Lunge und des Herzens (Durchführungsbestimmungen zu 8S 83 und 84 
WFVG.).

Für die Zeit, in der ein Wehrdienstbeschädigter arbeitsverw endungsunfahig 
ist, erhält er neben dem Versehrtengcld die Rente für Arbeit6verweudungsunfähige 
— AVU.-Rcntc — (§ 89 WFVG.). Voraussetzung ist jedoch, daß die Arbeits-

3) Art. 5 § 1 des Ges. über Änderungen auf dein Gebiete der Rcichsversorgung vom 3. 7. 1934 
(RGBl. I S. 541); RdErl. d. RAM. vom 21. 9. 1934 und vom 29. 11. 1934 (RAB1. S. V 70, 91: 
DZW. X S. 500).
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Verwendungsfähigkeit in absehbarer Zeit nicht durch die Heil- und Berufsfürsorge, 
insbesondere auch durch Umschulung, wiedererlangt werden kann (§ 88 WFVG.).

Die AVU.-Rente bemißt sich nach der Ortsklasse des Wohnortes und nach dem 
Familienstand — Ledige, Verheiratete mit oder ohne Kinder — (bis 105 RM monat
lich). Dazu treten die Kinderzuschläge nach dem Reichsbesoldungsgesetz. Bei 
Ledigen erhöht sich die Rente nach Vollendung des 35. Lebensjahres.

Neben der Rente wird nach Wahl eine Dienstgradzulage oder eine Berufszulage 
gewährt (§§ 90, 91 WFVG.). Während sich erstere in fünf Stufen von 10 bis 80 RM 
nach dem militärischen Dienstgrad des Versehrten richtet, berücksichtigt die Berufs
zulage gewissermaßen seine Leistungen im Zivilberuf. Sie beträgt 10 RM monatlich 
für Versehrte mit abgeschlossener Berufsausbildung, 50 RM für Versehrte, die einen 
Beruf ausgeübt haben, der erhebliche Kenntnisse und Fertigkeiten und ein besonderes 
Maß von Leistung und Verantwortung erfordert, z. B. Angehörige freier Berufe mit 
abgeschlossener Hochschulbildung, Beamte der Besoldungsgruppe A 4 b 2 aufwärts 
(Durchführungsbestimmungen). Hinzu treten Pflegezulage und Blindenzulage im 
Betrage bis zu 125 RM monatlich.

Für die Bezieher des Versehrtcngeldes gelten auch die Vorschriften über die 
Frontzulage im § 31a des Reichsversorgungsgesetzes.

2. Hinterbliebene.

ei

Besonders großzügig ist für die Hinterbliebenen der Soldaten gesorgt, die ihr 
Leben für das Vaterland geopfert haben.

Als Hinterbliebenenfürsorge werden Sterbegeld, Bestattungsgeld und Umzugs
entschädigung gewährt. So erhalten die Witwen, die ehelichen und für ehelich 
erklärten Abkömmlinge der Empfänger des Versehrtengeldes, der Übergangsunter
stützung oder der AVU.-Rente als Sterbegeld den Dreimonatsbetrag dieser Bezüge. 
Sind solche Bezugsberechtigten nicht vorhanden, so kann das Sterbegeld auf Antrag 
ganz oder teilweise auch gewährt werden an Verwandte der aufsteigenden Linie, 
Geschwister, Geschwisterkinder, Stiefkinder oder an Kindes Statt angenommene 
Kinder des Verstorbenen, deren Ernährer er überwiegend gewesen ist und die er in 
bedürftiger Lage hinterlassen hat, und an andere Personen, wenn der Nachlaß und 
das Be6tattungsgeld nicht ausreichen, die Kosten der letzten Krankheit und der 
Bestattung zu decken.

Zu dem Sterbegeld wird eine Sterbegeldzulage gewährt, wenn der Verstorbene 
Empfänger von Ver6ehrtengeldzulage war, und zwar in Höhe dieser Zulage (§ 10 
EWFVG.).

Die Bewilligung des Bestati.ungsgeldes ist davon abhängig, daß der Tod infolge 
einer Wehrdienstbeschädigung eingetreten ist. Es wird dem gezahlt, der die Be
stattungskosten getragen hat. Einen etwaigen Überschuß erhalten die für das 
Sterbegeld Bezugsberechtigten, wenn sie mit dem Verstorbenen zur Zeit des Todes 
in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben (§§ 100 bis 103 WFVG. und Durchführungs
bestimmungen).

Als Hinterblicbencnvcrsorgung sind vorgesehen Witwengeld mit Kinder
zuschlägen, Waiscngeld, Elterngeld, Witwenrente mit Kinderzuschlägen, Waisen
rente, Elternrente und Witwenabfindung.

Witwen-, Waisen- und Elterngeldcr werden in den Fällen gewährt, in denen der 
Soldat einen Anspruch auf Dienstzeitversorgung gehabt hatte oder gehabt hätte. 
Das Witwen- und Waisengeld bemißt sich entsprechend der im Deutschen Beamten
gesetz getroffenen Regelung nach dem Ruhegehalt des Verstorbenen (§§ 104—110, 
114, 117 WFVG.). Das Eltcrngcld beträgt für einen Elterntcil bis zu 10 v. H., für 
ein Elternpaar bis zu 20 v. H. der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge des Verstorbenen. 
Es wird im Falle der Bedürftigkeit an Eltern und andere Verwandte der aufstei
genden Linie gewährt, wenn der Tod die Folge einer Wehrdienstbeschädigung i6t 
und der Verstorbene ihren Lebensunterhalt überwiegend bestritten hat (§§ 111. 
119 WFVG.).

V/itwcn- und Waisenrenten kommen in Betracht, wenn dem Verstorbenen zur Zeit 
des Todes kein Anspruch auf Ruhegeld zustand, sein Tod aber die Folge einer Wehr
dienstbeschädigung gewesen ist (§§ 104—110, 115, 118 WFVG.).
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Die Witwenrente beträgt 60 v. H. der AVU.-Rente und der Dienstgradzulage 
oder der Berufszulage, die der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können. 
Mindestsatz ist jedoch 60 v. H. der AVU.-Rente eines verheirateten Soldaten mit 
Kind ohne Dienstgrad- und Berufszulage. Die Waisenrente beträgt ein Fünftel der 
Witwenrente. Sie erhöht sich auf ein Drittel bei Vollwaisen und bei Kindern, deren 
Mutter zum Bezüge von Witwenrente nicht berechtigt war. Die Elternrente beträgt 
für einen Elternteil bis zu 25 v. H., für ein Ehepaar bis zu 50 v. H. der AVU.-Rente 
mit Dientgradzulage oder Berufszulage, die der Verstorbene erhalten hat oder hätte 
erhalten können (§§ 111, 120 WFVG.).

Ist der Tod die Folge einer Beschädigung bei besonderem Einsatz, so tritt an 
dem Witwen- und Waisengeld oder der Witwen- und Waisenrente eine Witwenzulage 
und eine Waisenzulage. Die Witwenzulage richtet sich nach der Dienstgrad- oder 
Berufszulage, die der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können. Mindest
betrag ist die Dienstgradzulagc eines Feldwebels von 20 RM, Höchstbetrag 75 v. H. 
der Dientgradzulage eines Hauptmannes von 80 RM; im Falle der Bedürftigkeit 
kann noch ein Zuschuß gewährt werden, bei Unteroffizieren bis zur Höhe der Gesamt
bezüge einer Witwenrente beziehenden Witwe eines Oberfeldwebels, bei Offizieren 
bis zur Höhe der Gesamtbezüge einer Witwenrente beziehenden Witwe eines Haupt- 
manncs. Die Waisenzulage beträgt monatlich 10 RM bzw. 15 RM, dazu im Falle der 
Bedürftigkeit noch ein Zuschuß von 15 RM. Die Elternzulage beträgt monatlich 
15 RM, für ein Elternpaar 20 RM. Sind mehrere Söhne infolge von Beschädigung 
bei besonderem Einsatz gestorben, 60 erhöht sie sich für jeden weiteren Sohn um 5 RM 
(§§ 11 bis 20 EWFVG.). Zu den Eltern und anderen Verwandten der aufsteigenden 
Linie rechnen auch die Adoptiveltern, wenn sie den Verstorbenen vor Beginn des 
während des besonderen Einsatzes abgeleisteten aktiven Wehrdienstes an Kindes 
Statt angenommen haben, sowie die Stief- und Pflegeeltern, wenn sic den Verstor
benen vor Beginn des während des besonderen Einsatzes abgeleisteten aktiven Wehr
dienstes unentgeltlich unterhalten haben (Durchführungsbestimmungen zu § 111 
WFVG.).

II. Aufgaben der Fürsorgestellen.
Angesichts dieses umfassenden Fürsorge- und Versorgung  ̂Werkes ist die Frage 

berechtigt, ob daneben für ein Eintreten der Fürsorgestellen überhaupt noch Raum 
ist. Und doch ist dies unbedingt zu bejahen. Auf die Beteiligung der Fürsorgestellen 
kann schon deshalb nicht verzichtet werden, weil die Betreuung der Versehrten und 
Hinterbliebenen ihren Schwerpunkt in der Fürsorge haben soll, fürsorgerische Maß
nahmen aber niemals ohne eine Mitwirkung der Gemeinden und Gemeindeverbände 
restlos durchgeführt werden können. Die Ministerialerlasse vom 21. 6. 1939 und 
7. 12. 19391) sind also keineswegs auf Einzelfälle abgcstellt, sondern verlangen eine 
regelrechte Einschaltung der Fürsorgestellen auch bei der Betreuung der Opfer des 
gegenwärtigen, uns aufgezwungenen Krieges.

Den Empfängern des Vcrsehrtengcldes der Stufen II und III steht der Schutz 
des Schwerbeschädigtengesetzes4) zu. Wehrdienstbeschädigte, die ein Versehrtengeld 
der Stufe I beziehen, können den Schwerbeschädigten unter denselben allgemeinen 
Voraussetzungen gleichgestellt werden, unter denen eine Gleichstellung Minder
beschädigter nach § 8 des Schwerbeschädigtengesetzes zulässig ist (§ 86 WFVG.). 
Daneben haben aber alle Versehrten Anspruch auf Berufs- "nd Arbeitsfürsorge, bei 
deren Durchführung die Fürsorgestellen wertvolle Hilfe leisten können. Der Einsatz 
muß schon im Lazarett erfolgen. Ganz besonders werden aber die Fürsorgcsteilen 
sich der Hinterbliebenen annehmen müssen. Hierzu braucht nur auf die Vorschriften 
der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
hingewiesen zu werden. Daß auf die Sicherstellung der Berufsausbildung und die 
gesundheitliche Förderung der Kinder besonders geachtet wird, ist im national
sozialistischen Staat selbstverständlich.

Bei den ausreichenden Versorgungsleistungen wird eine wirtschaftliche Fürsorge 
im engeren Sinne nur vereinzelt in Grenz- und Ubergangsfällen in Betracht kommen. 
Es wird dann aber auf der Grundlage der gehobenen und der sozialen Fürsorge in

4) RGBl. 1923 I S. 57, 999; 1924 I S. 100, 105; 1931 I S. 699. 725.
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entgegenkommender Weise zu verfahren sein. Insbesondere ist auch der Runderlaß 
vom 19. 4. 1939 (RMBliV. S. 943)5) anzuwenden. Es sind also bei Bemessung der 
Fürsorgeleistungen von dem Gesamtbetrag der Bezüge, die ein Einsatzbeschädigter 
nach dem WFVG. und dem EWFVG. erhält, 25 RM monatbeb außer Ansatz zu 
lassen; von dem Gesamtbetrag der Bezüge, die Hinterbliebene nach diesen Gesetzen 
erhalten, bleiben 15 RM monatlich anrechnungsfrei. Ebenso sind Pflege- und 
Blindenzulagen, Führerhundzuschüsse und Frontzulage außer Betracht zu lassen. 
Daß für die Erziehung und Erwerbsbefähigung der Kinder u. U. über den Richtsatz 
hinauszugehen ist, ergibt sich aus § 23 Abs. 2 der Reichsgrundsätze.

Besonders zu beachten sind in dem Erlaß vom 7.12.19391) die Hinweise über den 
dienstlichen Verkehr mit den Versehrten und Hinterbbebenen. Von wesentbcher 
Bedeutung ist die Vorschrift, daß mit der Bearbeitung der Angelegenheiten, soweit 
möglich, Beamte und Angestellte zu beauftragen sind, die selbst Frontkämpfer ge
wesen sind. Es muß unter allen Umständen vermieden werden, daß in den zu Be
treuenden das Gefühl entsteht, als Bittsteller behandelt zu werden. Wenn jemand 
Anspruch auf die Hilfe der Volksgemeinschaft hat, dann sind es in erster Linie die 
Kriegsteilnehmer und ihre Hinterbbebenen. Auch für die Arbeit der Fürsorgestellen 
gelten die Führerworte zur Eröffnung des Kriegswinterhilfswerks 1939/406): „Es 
denke jeder nur an die Größe des gemeinsamen Opfers und an die Größe des Opfers 
derjenigen, die sich für ihr Volk hingegeben haben und vielleicht noch hingeben 
müssen. Diesen Opfern gegenüber sind all die Opfer zu Hause gar nichts.“

Zur Hamburger Vereinbarung.
Vor einem Jahr ist in der DZW. XIV S. 5931) über die neue Fassung der Ham

burger Vereinbarung berichtet worden. Wenn sich in dieser Zeit ein abschließendes 
Urteil auch noch nicht bilden läßt, so kann doch schon jetzt gesagt werden, daß die 
Vereinbarung in ihrer neuen Form sich durchaus bewährt hat. Abänderungswünsche 
sind nur vereinzelt erhoben worden. Dagegen hat man vielfach einer weiteren Aus
dehnung das Wort geredet.

Die ländlichen Bezirksfürsorgeverbände haben sich zunächst mit der Ziffer 3 
der Vereinbarung nicht recht befreunden können und eine Belastung befürchtet. 
Tatsächlich sind bisher nur in einem einzigen Fall Unzuträglichkeiten zwischen 
dem vorläufig verpflichteten und dem endgültig verpflichteten Fürsorgeverband 
bekannt geworden, die sich aber im Wege eines Gutachtens durch den Deutschen 
Gemeindetag ohne Beeinträchtigung des ländlichen Bezirksfürsorgeverbandes 
werden aus der Welt schaffen lassen. Es muß nur beachtet werden, daß die 
Ziffer 3 H.V. dem vorläufig verpflichteten Verband keineswegs das Recht gibt, 
ein neugeborenes Kind ohne weiteres 6 Monate in Anstaltspflege zu belassen. Er 
muß vielmehr nach wie vor den Nachweis führen, daß besondere Gründe die Bei
behaltung der teueren Heimpflege erforderlich gemacht haben. Insoweit soll die 
Rechtsprechung des Bundesamts auch für den Zeitraum von 6 Monaten nach der 
Geburt nicht ausgeschaltet werden. Die Ziffer 3 H.V. will dem vorläufig verpflich
teten Verband vielmehr nur den Einwand zugestehen, daß ihm eine geeignete Pflege
stelle nicht zur Verfügung stand. Auch für diese Behauptung kann bei Beantragung 
eines Gutachtens eine Nachprüfung verlangt werden. Daß der Gesichtspunkt, eine 
Trennung von Mutter und Kind möglichst hinauszuschicben, zur Geltung gebracht 
werden kann, ist unter dem Gedanken nationalsozialistischer Jugendfürsorge selbst
verständlich.

Bei der Neufassung der Ziffer 7 H.V. war man bemüht, angesichts der sich gerade 
aus § 15 FV. ergebenden Streitigkeiten eine möglichst klare Rechtslage zu schaffen 
und zugleich einer Überspannung des Begriffs der fortgesetzten Hilfsbedürftigkeit 
entgegenzuwirken. Es ist zuzugeben, daß die hierbei für die Unterbrechung der

•) DZW. XV S. 89.
•) DZW. XV S. 317.
') b. auch DZW. XV S. 113.
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Hilfsbedürftigkeit gesetzte Frist von einem Monat im Hinblick auf manche Ent
scheidungen deß Bundesamts sehr kurz bemessen ist, und es müßte dem Verlangen 
nach ihrer Verlängerung nähergetreten werden, wenn sich eine Verschiebung der 
Fürsorgelast einseitig zuungunsten einer Gruppe von Fürsorgeverbänden ergeben 
würde. Dies kann aber im allgemeinen nicht als erwiesen gelten, vorausgesetzt aller
dings, daß die Ziffer 7 H.V. richtig angewandt wird.

Mit Rücksicht auf ihre einschneidende Bedeutung müssen die Absätze 1 und 2 
der Ziffer 7 H.V. eng ausgelegt werden, der Absatz 3 dagegen weit. Die Ausnahme 
für Anstaltsinsassen und Pflegekinder gilt nicht nur für die Zeit des Anstaltsaufent
halts oder der Pflegekindeigenschaft, sondern auch für vorangehende oder sich an
schließende Zeiträume. Daß die Ziffer 7 H.V. bei der Beurteilung der Frage einer 
fortgesetzten Anstaltspflegebedürftigkeit oder Pflegekindeigenschaft keine Anwen
dung finden kann, ergibt sich schon daraus, daß es sich dabei nicht um die Auslegung 
des § 15 FV., sondern des § 9 FV. handelt.

Die Berufung auf Ziffer 7 H.V. setzt voraus, daß eine unterstützungsfreie Zeit 
von mindestens 1 Monat einwandfrei nachgewiesen wird. Bei dem Regelfall einer 
laufenden Unterstützung werden durch den Abs. 2 Zweifelsfragen über den Beginn 
und das Ende des einmonatigen Zeitraumes ausgeschlossen. Diese Abstellung deß 
unterstützungsfreien Zeitraumes auf die Zahlungsabschnittc läßt die Anwendung der 
Ziffer 7 H.V. in all den Fällen nicht ohne weiteres zu, in denen eine unterstützungs
freie Zeit nicht zwischen zwei laufenden Zahlungsabschnitten liegt, so z. B. bei ein
maligen Unterstützungen und in den Fällen, in denen wegen eines fortdauernden 
Leidens in gewissen Zeitabschnitten Leistungen gewährt werden müssen. Sie kommt 
insbesondere auch dann nicht in Betracht, wenn eine Unterstützung zwar beantragt, 
auch bewilligt, aber noch nicht gezahlt worden ist. Ebenso können nachträgliche 
Leistungen den unterstützungsfreien Zeitraum nicht verkürzen.

Während der § 15 FV. hauptsächlich verhindern will, daß bei einem Aufenthalts" 
Wechsel sich die Fürsorgelast verschiebt, wird befürchtet, daß durch die Ziffer 7 H.V* 
gerade bei einem Umzug der Fürsorgeverband des neuen Aufenthaltsortes belastet 
werden kann. Für den Regelfall kann dies nicht anerkannt werden. Läuft die Unter
stützung des bisherigen Fürsorgeverbandes bis zum Umzug und beantragt der Hilfs
bedürftige am Zuzugsort alsbald erneut Unterstützung, so muß in den 3—4 Wochen, 
die zur Verfügung stehen, die neue Unterstützungszahlung auch dann geleistet werden 
können, wenn sich ein ländlicher Bezirksfürsorgeverband die Entscheidung selbst 
Vorbehalten hat. Es ist dies nur eine Frage des Geschäftsverkehrs zwischen der 
kreisangehörigen Gemeinde und dem Bezirksfürsorgeverband. Verzögerungen können 
nur dann entstehen, wenn erst Nachfragen bei dem bisherigen Fürsorgeverband ge
halten werden. Dies ist aber nicht notwendig, ja es ist sogar verboten, die Bewilligung 
der Unterstützung von der Zusage des endgültig fürsorgepflichtigen Verbandes ab
hängig zu machen. Wie bei der erstmaligen Unterstützung der in Anspruch genom
mene Fürsorge verband die Hilfsbedürftigkeit selbst prüfen muß, darf er bei Zu
ziehenden nicht auf den Vorgängen des anderen Fürsorgeverbandes fußen, zumal sich 
die Verhältnisse durch den Umzug grundlegend geändert haben können.Hinsichtlich 
der Frage, für welche Zeit der Hilfsbedürftige am früheren Aufenthaltsort noch Unter
stützung erhalten hat, muß er sich zunächst auf dessen Angaben verlassen. Waren 
diese unzutreffend, so kann die Doppelunterstützung später immer noch ratenweise 
einbehalten wrerden. Vor Verlusten wird der neue Fürsorgeverband durch Ziffer 10 
H.V. geschützt.

Die Monatsfrist kann allerdings dann überschritten werden, wenn der Hilfs
bedürftige am bisherigen Aufenthaltsort vor dem Umzug eine Zeitlang keine Unter
stützung erhalten hat oder am Zuzugsort nicht gleich Unterstützung beantragt. 
Ist die Einstellung der Unterstützungszahlung auf eine fürsorgerisch nicht vertretbare 
Handlung oder Unterlassung des Fürsorgeverbandes oder seiner Organe zurückzu
führen, wird man den Standpunkt einnchmen müssen, daß er sich dann nicht auf 
Ziffer 7 H.V. berufen könnte. Dabei wäre ein strenger Maßstab anzulegen. Die Frage 
der fortgesetzten Hilfsbedürftigkeit würde dann nach der Rechtsprechung des 
Bundesamts zu beurteilen sein, wenn nicht überhaupt die Voraussetzungen für die 
Anwendung des § 17 FV. vorliegen. So könnte z. B. die Tatsache, daß der Hilfs-
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bedürftige durch den Verkauf seines Hausrates aus Anlaß eines beabsichtigten Um
zuges Mittel in die Hand bekommen hat, die Einstellung der Unterstützung nicht 
rechtfertigen, da er den Erlös braucht, um sich am Zuzugsort neue Sachen zu be
schaffen. Hat der Hilfsbedürftige vom Zuzugsorte aus anstatt bei dem zuständigen 
Fürsorgeverband die Weiterzahlung der Unterstützung bei dem bisherigen Fürsorge
verband beantragt, so ist es dessen Pflicht, umgehend den Antrag weiterzuleiten 
oder den Hilfsbedürftigen aufzuklären. Jede Verzögerung muß ihn des Schutzes der 
Ziffer 7 H.V. verlustig gehen lassen.

Die Monatsfrist kann aber ohne jedes Zutun der beteiligten Fürsorgeverbände 
dann nicht ausreichen, wenn der Hilfsbedürftige einige Zeit bis zur Antragstellung 
verstreichen läßt. Dies kommt deshalb häufiger vor, weil die Ansicht nicht aus
zurotten ist, daß ein Zugezogener erst dann unterstützungsberechtigt wird, wenn er 
sozusagen seßhaft geworden ist. Hier ist dann auch noch eine besonders sorgfältige 
und Zeit beanspruchende Prüfung der Hilfsbedürftigkeit erforderlich. Es ist nicht 
zu verkennen, daß in den Fällen, in denen in der unterstützungsfreien Zeit zweifellos 
fortgesetzte Hilfsbedürftigkeit im fürsorgerechtlichen Sinne besteht, die Ziffer 7 H.V. 
zu bedenklichen Abweichungen von der Rechtsprechung des Bundesamts führt. Man 
könnte sich unter dem Gesichtspunkt des gegenseitigen Ausgleiches dann hierüber hin
wegsetzen, wenn die Verschiebung der endgültigen Fürsorgepflicht auf den Fürsorgever
band des Zuzugsortes diesem nicht gleichzeitig die Möglichkeit nehmen würde, von dem 
bisher verpflichteten Fürsorgeverband die Übernahme des Unterstützten zu verlangen. 
Während dieser Gesichtspunkt bei einer späteren Unterbrechung der Unterstützung 
weniger eine Rolle spielt, kann er als einer der Grundlagen des Fürsorgerechts bei 
einem Zuzug von erheblicher Bedeutung sein. Es wird daher bei der nächsten Nach
prüfung der Hamburger Vereinbarung zu erwägen sein, ob nicht den besonderen Ver
hältnissen dadurch Rechnung zu tragen ist, daß bei einem Umzug die Frist für den 
unterstützungsfreien Zeitraum auf zwei Monate festgesetzt wird. Wird diese dann 
ohne Verschulden eines der beiden Fürsorgeverbände überschritten, läßt sich die 
Annahme verantworten, daß die Hilfsbedürftigkeit unterbrochen ist. Es braucht 
daher nicht in Betracht gezogen zu werden, für die Fälle des Umzuges die Ziffer 7 H.V. 
überhaupt auszuschalten. Weiteren Einschränkungen der Ziffer 7 H.V. wird man aber 
nicht das Wort reden dürfen, ohne ihre bereits durchaus erprobte Wirkung zu ge
fährden. Dies gilt insbesondere für den Personenkreis. Man muß sich vor Augen 
halten, daß der Grundgedanke des durch die Fürsorgepflichtverordnung eingeführten 
Aufenthaltsprinzips darin liegt, daß der Bezirksfürsorgeverband des gewöhnlichen 
Aufenthalts in der Regel auch endgültig fürsorgepflichtig sein soll. Ausnahme
vorschriften wie der § 15 FV. müssen daher eng ausgelegt werden, so wenig die 
öffentliche Fürsorge auch auf sie ohne Einbuße ihrer Grundlagen verzichten könnte.

Gegen die Ziffer 9 H.V. wird eingewandt, daß der Verzicht auf die Arzt- und 
Arzneikosten einseitig die Landesfürsorgeverbände begünstige und sich auch gegen
über den städtischen Bezirksfürsorgeverbänden zum Vorteil der ländlichen Bezirks
fürsorgeverbände auswirke. Dagegen ist zu sagen, daß eine einzelne Bestimmung 
nicht herausgegriften werden darf, sondern die Vereinbarung als Ganzes betrachtet 
werden muß. Hinzukommt, daß die Auswirkungen des Verzichts durch die Hcrauf- 
setzung der Bagatellgrenze auf 50 RM erheblich gemindert worden sind. Dies gilt 
besonders auch für die Fälle, in denen Insassen von Kinderheimen usw. Krankenhilfe 
außerhalb der Anstalt gewährt werden muß. Vor allem darf aber nicht vergessen 
werden, daß die Ziffer 9 H.V. nicht nur das Erstattungsverfahren vereinfachen will, 
sondern besonders die Schwierigkeiten beseitigen soll, die sich aus der Rechtsprechung 
des Bundesamts für die Erstattung des Arztpauschales ergeben. Soweit also Für
sorgeverbände entsprechend dem Gange der Entwicklung Pauschalverträge mit den 
Ärzten abgeschlossen haben, kann von einem Verzicht kaum noch die Rede sein. 
Unter diesem Gesichtspunkt würde es auch abwegig sein, die Ziffer 9 H.V. auf die 
Fälle zu beschränken, in denen Krankenhilfe allein, also ohne gleichzeitige Unter
stützungszahlung, gewährt wird. Auch hohe Kosten bei bestimmten Krankheiten 
tonnen kein Grund sein, die Anwendung der Ziffer 9 H.V. auszuschließen. Man käme 
dann zu unhaltbaren Verhältnissen. Die Herausnahme gewisser Leistungen würde 
bald den Wunsch nach sich ziehen, auch noch weitere bei bestimmten Krankheiten
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aufzuwendende hohe Arzt- und Arzneikosten auszunehmen. Damit würdo aber 
überhaupt die Ziffer 9 H.V. hinfällig werden.

Zu prüfen ist im Einzelfall nur, ob es sich um ärztliche Behandlung oder um 
Heilmittel handelt, deren Kosten von der Verzichtleistung nicht betroffen werden. 
Dabei ist die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts zu den §§ 182, 193, 
205 RVO. maßgebend. In Zweifelsfällen kommt es entscheidend darauf an, ob die 
Tätigkeit des Arztes oder die der Hilfsperson überwiegt. Eine Pneumothorax
behandlung fällt z. B. unter den Verzicht, da Anlegung und Nachfüllung eines 
Pneumothorax als operativer Eingriff anzusehen sind, der nur von einem Facharzt 
vorgenommen werden kann. Die Kosten für orthopädisches Turnen werden dagegen 
in der Regel erstattungsfähig sein.

Die Beiträge für die Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen können 
von dem endgültig fürsorgepflichtigen Verband nicht angefordert werden. Schließt 
man sich der vom Deutschen Gemeindetag vertretenen Auffassung nicht an, daß die 
Zustandigkeitsvorschriften der Fürsorgepflichtverordnung hier überhaupt keine 
Anwendung Anden, so würden die Beiträge unter den Verzicht der Ziffer 9 H.V. fallen. 
Sie würden dann nicht anders zu betrachten sein als das Arztpauschale.

Dem Sinn der Ziffer 9 H.V. würde es widersprechen, wenn man zulassen wollte, 
daß Erstattungsbeträge Dritter stets vorweg auf den Aufwand für Arzt und Arzneien 
verrechnet werden. Der vorläufig verpflichtete Verband muß vielmehr diese Kosten 
selbst tragen, soweit es sich bei den Leistungen von dritter Seite nicht um Erstat
tungen für Krankenhilfe handelt.

Die Ziffer 9 H.V. hat Anlaß gegeben, die Frage des Verhältnisses der kreis
angehörigen Gemeinden anzuschneiden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß 
auch in den Fällen der Delegation die Fürsorge unter umfassender Verantwortung des 
Bczirksfürsorgeverbandes durchzuführen ist. Er allein hat darüber zu entscheiden, 
inwieweit und in welcher Form von den Ersatzansprüchen nach § 14 FV. Gebrauch 
zu machen ist. Eine Gemeinde könnte sich im Hinblick auf eine ihr zustchcnde Be
teiligung an Ersatzleistungen nur dann beschwert fühlen, wenn dem Bezirksfürsorge
verband ein Ermessensmißbrauch vorgeworfen werden könnte. Dies kann aber schon 
deshalb nicht behauptet werden, weil die Hamburger Vereinbarung von den Auf- 
cichtsbehörden gutgeheißen worden ist. Durch den Verzicht aus Ziffer 9 H.V. ver
lieren die Arzt- und Arzneikosten nicht ihren Charakter als Fürsorgeaufwand. Die 
Verpflichtung der Gemeinden zur Beteiligung an den Arzt- und Arzneikosten wird 
daher durch diese Bestimmung nicht berührt. In den Ländern, in denen wie in 
Preußen die Gemeinden an den eingehenden Ersatzleistungen, nicht aber auch an den 
Erstattungsforderungen auswärtiger Bezirksfürsorgeverbände beteiligt werden, 
bringt die Ziffer 9 H.V. zwar einen gewissen Einnahmeausfall mit sich. Die Vorteile 
der Hamburger Vereinbarung und insbesondere auch der Ziffer 9 sind aber für die 
ländlichen Bezirksfürsorgeverbände derart, daß sie insgesamt auch für die kreis
angehörigen Gemeinden, die doch nur einen Teil des Ganzen bilden, den Verlust 
sicherlich aufwiegen.

Nicht anerkannt werden kann die vereinzelt erhobene Befürchtung, daß durch 
Ziffer 11 H.V., die einen Verzicht auf den Verwaltungszuschlag des § 17 Abs. 1 FV. 
ausspricht, Abschiebungen gefördert werden. Der Schwerpunkt des § 17 FV. liegt 
nicht in dem Verwultungszuschlag, sondern darin, daß ein nur vorläuflg verpflichteter 
Verband durch eine Abschiebung endgültiger Kostenträger werden kann. Dies wird 
aber durch die Ziffer 11 H.V. nicht ausgeschlossen. Im übrigen dürfte wohl der 
Zuschlag bisher schon ohne gerichtliche Entscheidung nicht gezahlt worden sein. 
Kommt es aber jetzt zu einer Entscheidung der Aufsichtsbehörde, wird der Zuschlag 
sowieso wieder fällig.

Was das Anwendungsgebiet der Hamburger Vereinbarung anbelangt, so ist sie 
auf die Auslegung und Handhabung der Vorschriften der Fürsorgepflichtverordnung 
beschränkt. Sie kann daher in den Fällen der Verordnung zur Kleinsiedlung und 
Bereitstellung von Kleingärten vom 23. 12. 1931 in der Fassung der Verordnung 
vom 15. 1. 1937 (RGBl. I S. 15, 17)2) angesichts der besonderen Regelung der Zu-

s) DZW. XII S. 747.
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ständigkeit und des Rechtsweges wohl nicht zugrunde gelegt werden. Die Verordnung 
über arbeitslose landwirtschaftliche Siedlungsanwärter vom 18. 2. 1932 (RGBl. I 
S. 78) gibt aber keinen Anlaß zu einer Ausschaltung der Vereinbarung, da darin die 
Vorschriften der Fürsorgepflichtverordnung über die endgültige Fürsorgepflicht 
unberührt bleiben. Das gleiche gilt für den § 3 der Verordnung zur Vierten Änderung 
der Fürsorgepflichtverordnung vom 3. 10. 1931 (RGBl. I S. 583), weil die hier ge
troffene Regelung mit den Bestimmungen der Hamburger Vereinbarung ohne weiteres 
in Einklang zu bringen ist.

Gegenüber den vereinzelten Wünschen nach einer Einschränkung stehen in 
großer Zahl Anregungen, die auf eine Ausdehnung der Vereinbarung hinzielen. 
Schon bei der Neufassung war ein Verzicht auf den § 11 FV. und die Erhöhung der 
Bagatellgrenze des § 16 Abs. 3 FV. in Aussicht genommen worden. Hinsichtlich des 
§ 11 FV. kann wohl mit einer gesetzlichen Regelung gerechnet werden. Die Bagatell
grenze ist inzwischen durch die Verordnung zur Vereinfachung des Fürsorgerechts3) 
auf 50 RM erhöht worden. Ob es wünschenswert sein wird, hierzu noch eine Ver
einbarung zu treffen, müssen erst weitere Erfahrungen lehren.

Beantragt wird weiterhin, eine halbjährliche statt bisher vierteljährliche Ab
rechnung zu vereinbaren. Dem stehen wohl keine Bedenken gegenüber, wenn dabei 
festgelegt wird, daß wesentliche Veränderungen in der Kostenhöhe, z. B. bei Anstalts
unterbringungen, sofort dem endgültig verpflichteten Verband mitgeteilt werden 
müssen.

Ein dringliches Bedürfnis besteht nach einer Regelung des Kostenersatzes für 
den Aufnahme- und Entlassungstag in den Krankenanstalten. Es erscheint den 
Fürsorgeverbänden unverständlich, daß sie nach der Rechtsprechung des Bundes
amts für den Aufnahme- und Entlassungstag nur einen Pflegesatz erstattet erhalten, 
während sie der Krankenanstalt beide Tage voll bezahlen müssen. Hinzukommen 
die vielen Streitigkeiten wegen der Verrechnung von Leistungen Dritter, die es an
gezeigt erscheinen lassen, die Frage im Wege der Hamburger Vereinbarung zu 
klären.

Wie sehr sich das in Ziffer 15 H.V. vorgeschriebene Schlichtungsverfahren 
bewährt hat, geht am besten daraus hervor, daß von Fürsorgeverbänden vorge
schlagen worden ist, die Gutachten des Deutschen Gemeindetages als rechtsverbind
lich zu erklären. An sich wäre dies nichts Neues. In den zwischen den preußischen 
Landesfürsorgeverbänden abgeschlossenen Kieler und Berliner Abkommen4) ist 
bestimmt, daß der Rechtsweg ausgeschlossen ist und das Gutachten des Deutschen 
Gemeindetages für die beteiligten Landesfürsorgeverbände als endgültige Entschei
dung gilt. Hierfür sind jedoch besondere rechtliche Gründe maßgebend gewesen. 
Da sich die Gutachtertätigkeit des Deutschen Gemeindetages nach Ziffer 15 H.V. 
auf die Durchführung des gesamten Erstattungsverfahrens zwischen den Fürsorge- 
verbänden erstreckt, könnte an eine Rechtsverbindlichkeit der Gutachten des 
Deutschen Gemeindetages nur dann gedacht werden, wenn daneben der Verwaltungs
weg nach der Verordnung zur Vereinfachung des Fürsorgerechts offen bliebe. Dem
gegenüber ist jedoch die Regelung vorzuziehen, daß vor Beschreitung des Ver
waltungsweges in jedem Fall ein wenn auch unverbindliches Gutachten des Deutschen 
Gemeindetage6 eingeholt werden muß. Auf diese Weise wird ohne Beeinträchtigung 
der Staatsführung dem Gedanken der Hamburger Vereinbarung am besten Rechnung 
getragen, der darin liegt, im Wege einer Gemeinschaftsarbeit der Fürsorgeverbände 
die sich bei der Durchführung der Fürsorgepflichtverordnung ergebenden Streitfälle 
nach Möglichkeit zu vermeiden oder auszugleichen und damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Vereinfachung der Verwaltung zu leisten. Preiser.

3) DZW. XV S. 332.
*) DZW. XI S. 541; XIII S. 349.
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Bewegung und Volk in der Wolilfalirtsarbeit

Aus der NSV.

Vom Kriegswinterhilfswerk 1939/40.
Die 3. Reichsstraßcnsammlung erzielte ein 

Ergebnis von 8 980 692,43 RM (1938/39 
6 288 918,16 RM). Der 3. Opfersonntag 
brachte 13370983,63 RM (1938/39 8508934,25 
Reichsmark), der 4. Opfersonntag 12 852451,42 
Reichsmark (1938/39 8 168 146,16 RM).

•

Innerhalb der Organisation des Gcneral- 
inspektcurs Dr. Todt im Bereich des West
walles wurden für das Kriegswinterhilfswerk 
43 739,— RM gesammelt.

•

Das Kriegswinterhilfswerk 1939/40 gibt in 
diesem Jahre erstmalig neben den WHW.- 
Briefmarken auch WHW.-Postkarten heraus, 
die zum Preise von 10 Pfennig verkauft werden 
und einen Postwert von 6 Pfennig haben.

*

Der Reichsführer und Chef der Deutschen 
Polizei im RMdl. fordert mit Runderlaß vom 
16.11. 1939 (O-Kdo O (1) 6 Nr. 52/39) die 
Angehörigen der Polizei (einschließlich Feuer
wehren und Technische Nothilfe) auf, „in vor
bildlicher und nicht zu steigender Einsatz- und 
OpferLereitschaft zum Erfolg des Kriegswinter
hilfswerkes des Deutschen Volkes beizutragen“. 

*
Im Rahmen des Kriegswinterhilfswerkes 

1939/40 hat sich die Fachgruppe Filmtheater 
der Reichsfilmkammer bereit erklärt, Freivor
stellungen zu gewähren. Zu den Veranstal
tungen werden nur vom Kriegswinterhilfswerk 
betreute Volksgenossen zugclasscn. Einbezo
gen werden in diese Sondcrvcranstaltungen als 
zu betreuende Volksgenossen: Verwundete und 
die sie pflegenden Krankenschwestern, beson
ders kinderreiche unterstützungsbedürftige Fa
milien, unterstützungsbedürftige Hinterblie
bene von Gefallenen vom Kriege 1914/18 und 
des Feldzuges in Polen, unterstützungsbedürf
tige Rentenempfänger sowie Flüchtlinge aus 
den geräumten Gebieten.

*

Anläßlich des Tages der Nationalen Er
hebung gnb das Kriegswinterhilfswerk an 
alle Betreuten des Winterhilfswerkes Sonder- 
betreuungen in Form von Wertscheinen im 
Gesamtbeträge von 8% Millionen Mark aus.

Reichseinheitliche Fragebogen für Pflegecltern 
und Pflegekinder.

Die Unterbringung eines Pflegekindes in 
einer Pflegcstelle verlangt die sorgfältigste Prü
fung aller Fragen, die mit der Pflege und der 
Erziehung des Kindes zu einem gesunden, 
lebenstüchtigen Menschen Zusammenhängen.

Das Hauptamt für Volkswohlfahrt hat deshalb 
einen Erhebungsbogen herausgebracht, der den 
Vorzug hat, erschöpfend und übersichtlich zu 
sein. Alle Fragen sind verständlich gestellt 
und können ohne Schwierigkeiten beantwortet 
werden, sie erstrecken sich u. a. auf persön
liche Eigenschaften, erbbiologische Gesund
heitsverhältnisse, Wohnungsverhältnisse, wirt
schaftliche Verhältnisse von Pflegeeltem und 
Pflegekind, dessen Vater (Erzeuger) und Mutter.

Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen 
Angehörigen der für den Arbeitseinsatz vor

gesehenen Frauen.
In einem Runderlaß des Reichsarbeitsmini

steriums vom 29. September 1939 (Va 5103/40) 
wird angeordnet, daß auf Erwerbsarbeit an
gewiesene Frauen mit Kindern oder pflege
bedürftigen Angehörigen erst dann zur Arbeits
aufnahme vermittelt werden sollen, wenn die 
Betreuung der Kinder (durch Angehörige oder 
Nachbarn, in Kinderkrippen, -gärten, -horten 
oder -Stuben) bzw. der pflegebedürftigen An
gehörigen (z. B. durch Ilaushaltshelferinncn 
oder Nachbarschaftshilfe) sichcrgcstellt ist. Die 
Arbeitsvermittlungsstellcn sind angewiesen, 
sich zunächst mit der NS.-Volkswohlfahrt und 
dem Deutschen Frauenwerk in Verbindung zu 
setzen, damit für rechtzeitige Betreuung und 
Unterbringung der Kinder oder der pflege
bedürftigen Angehörigen gesorgt werden kann.

NS.-VolkswoliIfahr* im Warthegau.
Im Rahmen der Betreuungsaktion für die 

Volksdeutschen des Warthegaues hat die 
NS.-Volkswohlfahrt die ersten ständigen 
Kindergärten in Posen eröffnet, die in großer 
Zahl auch in anderen Städten des Warthc- 
landes eingerichtet werden sollen. Außerdem 
haben sich bereits vier Transporte von er
holungsbedürftigen Kindern aus verschiedenen 
Kreisen des Warthegaues in das Altreich be
geben, wo die Kinder in NSV.-Hciincn für 
mehrere Wochen untergebracht werden.

Werbung von Familienfreiplätzen im Rahmen 
der Kindcrlandvcrschickung.

Der Reichsschatzineistcr der NSDAP, hat 
im Einvernehmen mit dem Reichsminister des 
Inne-n der NS.-Volkswohlfahrt die Werbung 
von Familienfreiplätzen im Rahmen der Kin
derlandverschickung innerhalb des ganzen 
Reichsgebietes für die Zeit bis zum 1. Juli 1910 
genehmigt. Die Werbung von Freiplätzen wird 
im engsten Einvernehmen mit der Hitlerjugend, 
dem NS.-Lehrerbund sowie sonstigen Partci- 
gliedcrungcn und angcschlossencn Verbänden 
vorgenommen. Die Werbung erfolgt durch den 
Versand von Rundschreiben an die Dienst
stellen der Partei, der Gliederungen und an-
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geschlossenen Verbände. Sic erstreckt sich 
außerdem auf die unmittelbare Einwirkung 
von Person zu Person durch Beauftragte der 
NS.-Volkswohlfahrt innerhalb des in Betracht 
kommenden Personenkreises.

Hilfswerk „Matter und Kind“ und 
Hebammenschaft.

Die restlose Durchführung der der NS.- 
Volkswohlfahrt im Hilfswerk „Mutter und 
Kind“ gestellten Aufgabe, erbbiologisch und 
sozial wertvollen Müttern und Wöchnerinnen 
Unterstützung und jeden notwendig werdenden 
Schutz angedeihen zu lassen, verlangt eine 
intensivere Einschaltung der Hebammen in 
die Betreuungsarbeit der NS.-Volkswohlfahrt 
an der werdenden Mutter und Wöchnerin, ins
besondere die enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Hilfswerk „Mutter und Kind“ und der 
Hebammenschaft. Im Hinblick auf die Be
deutung dieser Aufgabe hat die Leiterin der 
Reichshebammenschaft die Hebammen ver
pflichtet, alle werdenden Mütter, die dej Be
treuung durch die NS.-Volkswohlfahrt bedür
fen, rechtzeitig dem Hilfswerk „Mutter und 
Kind“ zuzuführen. Hauptamtsleiter Hilgcn- 
feldt ordnete an, daß die Dienststellen des 
Hilfswerkes „Mutter und Kind“ alle bekannt 
werdenden Mütter, insbesondere die, die sich 
mit Rat und Hilfe an die NS.-Volkswohlfahrt 
wenden, der zuständigen Hebamme zu melden 
haben.

Zusammenarbeit der NS.-Volkswohlfahrt mit 
der NS.-Kriegsopferversorgung.

In der Jugcnderholungspflege.
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1939 hat 

die NS.-Volkswohlfahrt die Erholungsentsen
dung (Heim-oder Landaufenthalt) von Kindern 
der Mitglieder der NS.-Kriegsopferversorgung 
übernommen. Mit diesem Tage hat die NS.- 
Kriegsopferversorgung die eigene Kinderent
sendung eingestellt.

In der Müttcrerholungspflege.
Zwischen dem Hauptamt für Volkswohlfahrt 

und der NS.-Kriegsopferversorgung ist über 
die Zusammenarbeit in der Müttererholungs
pflege vereinbart worden, daß Kriegshinter
bliebene, die unter die Richtlinien der NS.- 
Volkswohlfahrt für die Müttererholungspflege 
fallen, durch die NS.-Volkswohlfahrt auf deren 
Kosten in die NSV.-Müttererholungsheime 
verschickt werden. Andere für eine Erholungs
verschickung in Frage kommenden Kriegs
hinterbliebenen werden von der NS.-Kriegs
opferversorgung in deren eigene Heime ent
sandt. Für diese eigenen Verschickungen trügt 
die NS.-Kriegsopferversorgung die Kosten, 
während die NS.-Volkswohlfahrt Fahrpreis- 
ermäßigungsscheinc zur Verfügung stellt.

Kindertagesstätten in Betrieben für Kinder 
werktätiger Mütter.

Der erhöhte Einsatz der Frauen in der Arbeit 
ergibt immer mehr die Notwendigkeit, die 
Kinder der werktätigen Mütter in Kinder
tagesstätten unterzubringen oder neue Kinder
tagesstätten einzurichten. Der Reichsorgani- 
sationsleiter der NSDAP, hat deshalb ange
ordnet, daß die DAF. dafür Sorge zu tragen 
hat, daß die Betriebe alle Maßnahmen zur 
Förderung der Unterbringung von Kindern 
während der Arbeitszeit der Mütter unter
stützen, d. h. alle hierfür notwendigen Ein
richtungen selbst schaffen oder aber sich an 
der Errichtung solcher Einrichtungen betei
ligen. In der Anordnung heißt es u. a.:

Für Unterbringung und Ernährung von 
Säuglingen und Kleinkindern sind in den 
Betrieben Räume freizumachen.

Für das Stillen sind geeignete Räume 
bereitzustellen.

Die sachgemäße Ernährung des Klein
kindes muß durch entsprechende Einrich
tungen in den Betriebskantinen gewähr
leistet sein.

Vorhandene Kindertagesstätten sind, so
weit sie nicht von der eigenen Gefolgschaft 
voll ausgenutzt werden, der Allgemeinheit 
zur Verfügung zu stellen.
Zwischen der NS.-Volkswohlfahrt und der 

DAF. wurde vereinbart, daß die Errichtung 
von Kindertagesstätten für Kinder von Be
triebsangehörigen im engen Einvernehmen 
zwischen NS.-Volkswohlfahrt und DAF. er
folgt. Soweit nicht die vorhandenen Ein
richtungen der NS.-Volkswohlfahrt für die Be
treuung der Kinder ausreichen, sollen neue 
Errichtungen von Kindertagesstätten durch 
die NS.-Volkswohlfahrt in erster Linie in den 
Wohnbezirken der Mütter erfolgen. Um den 
Müttern Gelegenheit zu geben, lange zu 
stillen, sollen Stillkrippen möglichst in Ver
bindung mit den Betrieben erstellt werden. 
Wird die Errichtung einer Kindertagesstätte 
durch den Betrieb erforderlich, so wird diese 
als betriebseigene Anlage durchgeführt. Die 
betriebseigenen Einrichtungen sollen möglichst 
auch Kindern von Nichtbetriebsangehörigen 
zur Verfügung stehen. Die fachliche Leitung 
der durch die Betriebe errichteten Kinder
tagesstätten wird der NS.-Volkswohlfahrt 
übertragen, falls sie nicht aus besonderen Grün
den durch den Betrieb selbst übernommen wer
den muß. In jedem Falle ist engste Zusammen
arbeit zwischen Betrieb und NS.-Volkswohl
fahrt über die DAF. gesichert.

Reiehsadoptionsstclle in der NS.-Volks- 
wohlfnlirt.

Die Anschriften der nachstehend genannten 
Dienststellen der Reichsadoptionsstelle haben 
sich wie folgt geändert:
Dienststelle Breslau, Breslau, Gartcnstr. 15/17; 
Dienststelle Danzig, Danzig, Wicbenwall 5;

391



Dienststelle Dessau (bisher Magdeburg), Des
sau, Occhclhäuser Str. 62;

Dienststelle Dresden, Dresden N. 6, Bautzcner 
Straße 23;

Dienststelle Münster, Münster i. W., Oststr, 8.

J ugenderziehungsarbeit.
Zur Förderung der Jugenderziehungsarbeit 

hat das Hauptamt für Volkswohlfahrt Arbeits
richtlinien herausgegeben, die sich mit den 
Aufgaben der N SV.-Jugendpflege während 
des Krieges befassen. Sie betonen die Not
wendigkeit unbedingten Festhaltens an dem 
Grundsatz vorbeugenden Einsatzes. Im be
sonderen wird zur Förderung der vorbeugenden 
Arbeit gesagt:

Die Gesamtarbeit der N SV.-Jugendhilfe ist 
in engster Verbindung mit den Hüfs- und Be
ratungsstellen für Mutter und Kind, den ehren
amtlichen Helferinnen, den Kindergärtnerin
nen und Helferinnen in Dauer- und Hilfs
kindergärten durchzuführen. Letzteren ob
liegt die Pflicht, auf Gcfährdungs- und Ver- 
wahrlosungscrscheinungcn zu achten und sie 
der NSV.-Jugendhilfe zu melden.

Den Kindergärten und Hilfsstellen ist eine 
Liste einzurcichen der Kinder, die bereits von 
der NSV.-J ugendhilfe erfaßt wurden (Pflege
kinder, Mündel, Scliutzaufsichten und in Pflc 
gefamilien untergebrachte Fürsorgezöglinge). 
Die sozialen Betriebsarbeitcrinnen sollen ihre 
Beobachtungen über Gcfährdungs- und Ver
wahrlosungserscheinungen an jugendlichen Ar 
beiterinnen der NSV.-Jugendhilfe mitteilen 
In gleicher Richtung vollzieht sich die Zu 
sammenarbeit der NSV.-Jugendhilfe mit Hit 
lerjugend. Schule und Arbeitsamt.

Alle Einrichtungen, deren Besuch für die 
Jugendlichen Gefahren mit sich bringen kann, 
sollen von der NSV.-Jugendhilfe überwacht 
werden. Den Erziehungsverpflichteten stehen 
die Erzichungsberatungsstellcn der NSV.- 
J ugendhilfe mit Rat und Tat zur Seite.

An den Aufgaben der öffentlichen Jugend
hilfe beteiligt sich die NSV.-Jugendhilfe inso
fern, als sie geeignete Pflegestellcn vermittelt. 
Die Pflcgestellenaufsicht wird im Interesse de' 
Pflegekinderschutzes von der NSV.-Jugend- 
hilfe in verstärktem Maße durchgeführt.

Die verwaisten und unehelichen Kinder sind 
im Kriege immer besonders gefährdet und 
daher auch besonders schutzbedürftig. Deshalb 
spielt das Vormundschaftswesen im Rahmen 
der Jugendhilfe eine wichtige Rolle. Die NSV.- 
Jugendhilfe vermittelt den Jugendämtern ge
eignete Vormünder, Gegenvormünder, Pfleger 
und Beistände. In der Amtsvormundschaft 
übernimmt sie die erzieherische Betreuung der 
Mündel. Die von der NS.-Volkswohlfahrt bis
her vermittelten Einzclvormundschaften wer
den bei Einberufung der Vormünder als Sain- 
melvonnuudschaften durch die örtlich zustän
dige Kreisnmtslcitung der NSV. weitergeführt. 
Für neu vorzuschlagcndc Vormünder hat die 
Kreisamtsleitung sich bis auf Widerruf als

Vormund selbst vorzuschlagen. Die persön
liche Betreuung der Mündel muß gesichert 
sein. An der Durchführung der Schutzaufsicht 
beteiligt sich die NSV.-Jugendhilfe durch Stel
lung von Anträgen auf Anordnung der Schutz
aufsicht. In ähnlicher Weise beteiligt sich die 
NSV.-Jugendhilfe an der Durchführung der 
Fürsorgeerziehung, indem sie Erziehungsnot
stände ermittelt und meldet und geeignete 
Familienpflegestellen wirbt. In der Jugend
gerichtshilfe führt die NSV.-Jugendhilfe die 
Ermittlung durch. Das Ergebnis dieser Er
mittlung wird über das Jugendamt dem Ju
gendgericht mitgeteilt. Die Betreuung Straf
entlassener Jugendlicher erfolgt in enger Zu
sammenarbeit mit dem Rcichsverband für 
Straffälligenbetreuung und Ermittiungshilfe 
und mit den Fürsorgern in den Jugendgefäng
nissen. Die Strafentlassenen erbgesunden und 
förderungsfähigen Jugendlichen werden von 
der NSV.-Jugendhilfe betreut, die minder
wertigen oder nicht förderungsfähigen von der 
NSV.-Jugendhilfe überwacht.

Gegenwartsfragen der Wohlfahrtspflege.
Das Sozialwissenschaftliche Institut für 

Volkswohlfahrtspflege an der Universität Ber
lin führt zur Zeit eine Arbeitsgemeinschaft über 
Gegenwartsfragen der Wohlfahrtspflege mit 
folgendem Themenplan durch:

1. Unterhaltsgewährung.
Heutige Arten der Unterhaltsdeckung — 
ihre Bedeutung in der völkischen Wohl
fahrtspflege — öffentliche Fürsorge — 
Arbeitslosenhilfe — Familienunterhalt — 
Versorgung — Versicherung.

2. Gegenwartsfragen der Gesundheitsfüh- 
rung bei der Unterhaltsgewährung. 
Prinzip der Vorbeugung — Erb- und 
Rassenpflege; Ehegesundheitswesen; Ge
sundheitsfürsorge für Schwangere, Mütter 
und Kinder; Seuchenbekämpfung: Ge
schlechtskrankheiten, Tuberkulose; Ar
beitsertüchtigung; Bekämpfung der Zahn
krankheiten; Wohnungs- und Ernährungs
hygiene — Mittel zur Durchführung: die 
Mitarbeit des Arztes in der Leitung der 
Wohlfahrtspflege; die ärztliche Versor
gung des Hilfsbedürftigen; die Schulung 
und Unterrichtung der Organe der Wohl
fahrtspflege.

3. Forderungen der Jugendhilfe an die Un- 
terhaltslcistungcn der völkischen Wohl
fahrtspflege.
Lebenssicherung und Lebensertüchtigung 
als erzieherische Aufgabe — Der Unterhalt 
der Familie und seine Auswirkungen auf 
Kinder und Jugendliche — Erziehung in 
der eigenen Familie und Fremderziehung 
— Schul- und Berufserziehung — Er
ziehungshilfe.

4. Das bürgerliche Unterhaltsrecht und die 
öffentlichen Unterhaltsleistungen.

5. Die Hilfsmaßnahmen der NSV. als zu
sätzliche Unterhaitslcistungen der Volks
gemeinschaft.
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Wohlfahrtsarbeit der deutschen Gemeinden

Die Gemeinden im Kriege.
Dem Aufruf des Vorsitzenden des Deutschen 

Gemeindetages, Reichsleiter Oberbürgermei
ster Fiehler, zum neuen Jahr1) sind folgende 
Worte entnommen:

„Fine unerläßliche Voraussetzung für die 
Aufrechterhaltung und Stärkung dieser inneren 
Front im Krieg ist aber außerdem die Wirk
samkeit einer im Volk verwurzelten, lebendigen 
und umsichtigen Verwaltung. Die Grund
pfeiler einer solchen Verwaltung aber sind die 
deutschen Gemeinden und Gemeiudeverbände. 
Auf ihren Schultern ruht der wesentlichste 
Teil jener Aufgaben, die die Anpassung des 
gesamten öffentlichen Lebens und der Wirt
schaft an die besonderen Verhältnisse des 
Krieges mit sich bringt. Den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden obliegt mit an erster 
Stelle die Durchführung der wichtigsten Maß
nahmen der inneren Reichsverteidigung. Die 
Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
diese zusätzlichen Aufgaben bisher trotz man
cher Schwierigkeiten mit einem 6tark gelich
teten Personalbestand im allgemeinen vor
bildlich gemeistert. Sie haben sich damit ein 
nicht zu unterschätzendes Verdienst um die 
Entschlossenheit und Siegeszuversicht des Vol
kes erworben.“

x) „Der Gemeindetag“ Nr. 1 v. 1. 1. 1940.

Die Deutsche Gemeindeordnung in den ein- 
gcgliederten Ostgebieten.

Die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Ja
nuar 1935 (RGBl. I S. 49) gilt vom 1. Januar 
1940 ab in sämtlichen Gemeinden der ehe
maligen Freien Stadt Danzig, ia den Stadt
kreisen der Reichsgaue Danzig-Westpreußen 
und Posen sowie der in die Provinzen Schlesien 
und Ostpreußen eingeglied**rten Gebietsteile.

In den übrigen Gemeinden der Reichsgaue 
Westpreußen und Posen sowie der in die Pro
vinzen Schlesien und Ostpreußen cingcglie- 
derten Gebietsteile gilt das Recht der Deut
schen Gemeindeordnung erst von dem Zeit
punkt an, in dem es den einzelnen Gemeinden 
durch den Rcichsstatthaltcr (Obcrpräsideuten) 
verliehen wird. (Verordnung vom 21. 12. 1939 
— RGBl. I S. 2467 —.)

Donziger Kleinrentner.
Nach der Verordnung über die Geltung von 

Sozialrecht im Gebiet der bisherigen Freien 
Stadt Danzig vom 29. 12. 1939 (RGBl. I 1940 
S. 5) sind als Kleinrentner im Sinne des Ge
setzes über Klcinrentnerhilfc vom 5. Juli 19341) 
(RGBl. I S. 580) und der Verordnung zur Er-

*) RAB1. 1934 S. I 178.

gänzung des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe 
vom 24. Dezember 19373) (RGBl. I S. 1415) 
auch solche Hilfsbedürftigen anzusehen, die 
bis zum 31. 12. 1939 eine Rente auf Grund des 
im Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig 
geltenden Rentnergesetzes bezogen haben.

2) RAB1. 1938 S. I 10; DZW. XIII S. 537.

Devisenrechtliches in der Fürsorge.
Im Anschluß an die Abhandlung von Re

gierungsrat Dr. Budzinski in der DZW. XV 
S. 291 und S. 325 ist die Frage aufgeworfen 
worden, ob der endgültig verpflichtete Für
sorgeverband für seine Erstattungsleistungen 
an den vorläufig verpflichteten Verband in 
den Fällen der Unterstützung eines Ausländers 
der Genehmigung der Devisenstelle nach § 15 
des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung 
bedarf. Die Frage wird zu verneinen sein. 
Der § 15 DevG. verbietet Zahlungen (i. w. S.) 
zugunsten eines Ausländers. Über diesen 
Begriff „zugunsten“ herrscht allerdings Mei
nungsverschiedenheit. Faßt man ihn weit, so 
fällt darunter außer der unmittelbaren recht
lichen Begünstigung (wie das Darlehen, die 
Schenkung, der Schuldnachlaß, die Begrün
dung oder Erfüllung einer Forderung) jede 
Zahlung an einen Inländer mit der Bestim
mung, der Empfänger soll eine Schenkung be
wirken oder eine Forderung oder Schuld des 
Ausländers erfüllen oder begründen. Zahlun
gen zwischen Fürsorgeverbänden berühren 
aber an sich den Ausländer gar nicht. Sie 
haben erst Bedeutung für ihn, wenn er nach 
§ 25 (oder § 21a) FV. einem beteiligten Ver
band gegenüber verpflichtet ist. Dann geht 
bei Leistung des Kostenersatzes der Ersatz
anspruch, der sich gegen den Ausländer richtet, 
auf den leistenden Fürsorgeverband über. Es 
handelt sich dabei lediglich um einen Gläu
bigerwechsel. Gläubiger des Ausländers wird 
der ersatzlcistcndc (endgültig pflichtige) Ver
band. Dadurch wird weder die Schuld des 
Ausländers endgültig getilgt noch neu begrün
det. Aus dem gleichen Grunde fällt der Vor
gang auch nicht unter das Verbot des § 14 
Ziffer 5 DevG., wonach eine Verfügung über 
eine Forderung eines Inländers gegen einen 
Inländer ohne Genehmigung unstatthaft ist, 
wenn dadurch ein Ausländer begünstigt wer
den soll.

öffentliche Fürsorge für die aus dem Ausland 
übertretenden Arbeitslosen.

Nach der Neuregelung der Arbeitslosenhilfe1) 
erhält Arbeitslosenunterstützung, wer dem Ar-

*) Verordnung über Arbeitslosenhilfe vom
5. 9. 1939 (RGBl. I S. 1674; DZW. XV S. 305).
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beitseinsatz zur Verfügung stellt, aber unfrei
willig arbeitslos und bedürftig ist. Unter diese 
Neuregelung fallen an und für sich auch aus 
dem Ausland übertretende Hilfsbedürftige. 
Durch einen Runderlaß des Reichsministers 
des Innern und des Reichsarbeitsministers vom
23. 12. 1939 (RMBliV. S. 2576) wird jedoch
bestimmt, daß aus dem Ausland übertretende 
Hilfsbedürftige, auch wenn sie dem Arbeits
einsatz zur Verfügung stehen, aber unfrei
willig arbeitslos sind, ausschließlich von der 
öffentlichen Fürsorge zu unterstützen und auch 
sonst nach den Vorschriften der Fürsorge- 
pflichtverordnung zu behandeln sind. Ins
besondere finden die §§ 12 und 13 FV. An
wendung. Werden aus dem Ausland über
tretende Hilfsbedürftige in Arbeit vermittelt, 
verlieren sie jedoch alsdann diese Arbeit wie
der, so beginnt mit dem Eintritt dieser Ar
beitslosigkeit auch für ihre Unterstützung die 
Zuständigkeit der Arbeitsämter. Für allein
stehende, arbeitseinsatzfähige aus dem Aus
land übertretende Hilfsbedürftige haben die 
Fürsorgeverbände an der Grenze sofort nach 
dem Grenzübertritt die Arbeitsvermittlung zu 
veranlassen. Ein Antrag auf Übertragung der 
endgültigen Fürsorgepflicht darf bei dem 
Reichsminister des Innern nicht gestellt wer
den.

Arbeitslosenhilfe und öffentliche Fürsorge.
Durch die Neuregelung der Arbeitslosen

hilfe soll die Inanspruchnahme der öffent
lichen Fürsorge durch Empfänger von Arbeits
losenhilfe möglichst überflüssig gemacht wer
den1). Der Reichsarbeitsministcr weist in 
einem Erlaß vom 21. 10. 1939 (RMBliV. 
S. 2413) darauf hin, daß auch Notstände, die 
dadurch entstehen können, dnß der Arbeits
lose bis zum ersten Zahlungstag ohne aus
reichende Mittel ist, grundsätzlich vom Arbeits
amt behoben werden sollen. Dies hat durch 
Abschlagszahlungen auf Unterstützungsan
sprüche zu geschehen, die zwar dem Grunde 
nach, nicht aber nach der Höhe feststehen. 
Die Anrechnung der Abschlagszahlung kann 
in besonderen Härtefällcn auf die zwei oder 
höchstens drei ersten Zahltage verteilt werden.

Die Arbeitsämter sollen auch Abschlags
zahlungen insbesondere in den Fällen leisten, 
in denen ein Soldat oder Arbeitsmann aus 
dem Wehrdienst oder Arbeitsdienst entlassen 
wird und zunächst arbeitslos ist.

») DZW. XV S. 334.

Kurzarbeiterunterstützung und 
F amilicnunterhalt.

Im Gegensatz zu der für die Arbeitslosen
unterstützung getroffenen Regelung1) ist Kurz
arbeiterunterstützung auch dann zu gewähren, 
wenn die Voraussetzungen der Kurzarbeiter- 
Unterstützung mit denen des Fainilienunter-

») DZW. XV S. 335, 362.

halts Zusammentreffen. Inwieweit neben der 
Kurzarbeiterunterstützung Familienunterhalt 
bewilligt werden kann, richtet sich nach den 
für den Familienunterhalt geltenden Bestim
mungen (Erl. d. RAM. v. 28. 11. 1939 — 
RMBliV. S. 2463; RABl. S. I 555 —).

Unterstützung für Dienstverpflichtete und 
Räumungsfamilienunterhalt.

In den Fällen, in denen die Voraussetzungen 
sowohl für den Trennungszuschlag und die 
Sonderunterstützung aus der Dienstverpflich
tung als auch für den Familienunterhalt ge
geben sind, kommt der Familienunterhalt in 
Fortfall. Die Arbeitsämter haben dabei den 
Trennungszuschlag und die Sonderunter
stützung so zu bemessen, daß der Unterhalt 
des Dienstverpflichteten und seiner Angehö
rigen mindestens in der gleichen Weise ge
sichert bleibt, als wenn sie den Räumungs
familienunterhalt weiter erhalten würden. Der 
Dienstverpflichtete selbst sowie seine Ange
hörigen scheiden mit dem Beginn der Dienst
leistung aus dem Familienunterhalt aus. Die 
gleiche Regelung gilt für die Personen, die 
zwar nicht dienstverpflichtet sind, aus staats
politischen Gründen aber ihre Arbeitsstellen 
nicht aufgeben dürfen (Erl. d. RMdl. v. 
8. 12. 1939 — RMBliV. S. 2465 —).

Fettverbilligung für die minderbemittelte 
Bevölkerung.

Die von der Reichsregierung zur Verbilligung 
der Speisefette für die minderbemittelte Be
völkerung getroffenen Maßnahmen werden für 
die Monate Januar, Februar und März 1940 
in der bisherigen Weise mit der Maßgabe 
weitergeführt, daß künftig sämtliche Verbilli- 
gungsschcine beim Einkauf von Speisefetten 
aller Art (einschl. Speiseöl), Käse, Wurst, See
fisch oder Fischräucherwaren gelten.

Empfänger von Familienunterhalt dürfen 
Reichsverbilligungsschcine in der Regel nur 
erhalten, wenn ihr Einkommen die Rahmen- 
höchstsätzc und Einkommensgrenzen nicht 
übersteigt.

Ausbildung von Volkspflegerinnen 
in der Provinz Hannover.

Der schon seit längerer Zeit immer mehr 
hervortretende Mungel an fachlich geschulten 
Kräften für die Durchführung gcsundheitB- 
fürsorgerischer und anderer volkspflegcrischer 
Aufgaben hat den Provinzialverband Hannover 
veranlaßt, die Ausbildung in die Hand zu 
nehmen, um sie auf breiterer Grundlage aus- 
zugestnlten. Der Provinzialverband gründet 
dufür keine neue Anstalt, sondern übernimmt 
vom Deutsch-Evangelischen Frauenbund das 
Christlich-Soziale Frauenseminar, staatlich an
erkannte Frauenschule für Volkspflege.

Die Ausbildungsstättc trügt fortan den 
Namen: „Provinzialschule für Volkspfleg«“.
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Beginn des neuen Lehrgangs am 3. Januar 
1940. Anmeldungen sind zu richten an die 
Leiterin der Schule, Frau Dr. Joms, Hannover, 
Wedekindstr. 26.

Verhütung erbkranken Nachwuchses 
im Sudetenland.

Durch Verordnung vom 15. 12. 1939 (RG.- 
131. I S. 2434) sind die Gesetze zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses und zum Schutze 
der Erbgesundheit des deutschen Volkes1) mit 
Wirkung vom 1. Januar 1940 in Kraft gesetzt 
worden.

>) DZW. XI S. 569.

Verhütung übertragbarer Krankheiten 
in Kinderheimen.

Zur Durchführung der „Richtlinien zur Ver
hütung übertragbarer Krankheiten in Kinder
heimen“ (Anl. zum RdErl. v. 30. 6. 1939, RM.- 
BliV. S. 1387) sind durch Runderlaß des 
Rcichsministers des Innern vom 29. 12. 1939 
(RMBliV. 1940 S. 18)1) weitere Bestimmungen 
ergangen.

x) Sonderabdrucke dieses RdErl. nebst Anl. 
können bei umgehender Bestellung von Carl 
Hcyinanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44, 
bezogen werden. Sammelbestellungen er
wünscht.

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und Lander)

Zweite Verordnung
zur Vereinfachung des Fürsorgerechts.

Vom 6. 1. 1940 (RGBl. I S. 41):
Der Ministerrat für die Reichsverteidigung 

verordnet mit Gesetzeskraft:
Der Präsident und die Mitglieder des auf

gelösten Bundesamts für das Heimatwesen 
werden in den Wartestand versetzt. Mit dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung gilt die im 
§ 46 Abs. 3 des Deutschen Beamtengesetzes 
(DBG.) vom 26. Januar 1937 (RGBl. I S. 39) 
vorgesehene Eröffnung der Versetzung in den 
Wartestand als erfolgt.

Zehnte Verordnung zur Änderung der Reichs- 
grandsätze über Voraussetzung, Art und Maß 

der öffentlichen Fürsorge.
Vom 27. 12.1939 (RGBl. I S. 2509):

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Satz 1 der Ver
ordnung über die Fürsorgepflicht wird hiermit 
verordnet:

Die Geltungsdauer des § 33 der Rcichsgrund- 
sütze über Voraussetzung, Art und Maß der 
öfTentlichcu Fürsorge vom 4. Dezember 1924 
(RGBl. I S. 765) in der Fassung der Verord
nung vom 10. Februar 1934 (RGBl. I S. 99) 
wird über den 31. Dezember 1939 hinaus bis 
zum 31. Dezember 1940 verlängert.

Fürsorge für Wehrdienst- und Einsatzbeschä
digte und ihre Hinterbliebenen.

RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. v. 7. 12. 1939 
— Ilb 12 200/39 u. IV W I 50/39-7410 — 

(RMBliV. S. 2454):
Die Betreuung der Opfer des Wehrdienstes 

und des besonderen Einsatzes der Wehrmacht 
(Versehrte und Hinterbliebene) sieht der 
nationalsozialistische Stuat als seine Ehren
pflicht an. Nach diesem Grundsatz sind 
besonders auch die Aufgaben durchzuführen.

die den Fürsorgeverbänden auf diesem Gebiet 
obliegen und die durch den gegenwärtigen 
besonderen Einsatz eine erhöhte Bedeutung 
erhalten. Das Wohl der Versehrten und 
Hinterbliebenen macht es vor allem erforder
lich, daß die Fürsorgeverbände mit den zu
ständigen Wchrmacbtfürsorge- und -versor- 
gungsdienststellen aufs engste Zusammen
arbeiten. Im Einvernehmen mit dem Chef 
des OKW. geben wir hierfür folgende Richt
linien:

1. Die Grundlage für die Betreuung der 
Versehrten und Hinterbliebenen bilden das 
Wehrmachtfürsorge- und -Versorgungsgesetz 
(WFVG.) v. 26. 8. 1938 (RGBl. I S. 1077)1) 
und das Einsatzfürsorge- und -Versorgungs
gesetz (EWFVG.) v. 6. 7. 1939 (RGBl. I 
S. 1217) nebst den Durchf.- und Ausf.- 
Vorschriftcn. Neben den Maßnahmen, die 
von dert Wchrmachtfürsorge- und -versor- 
gungsdicnststellcn auf Grund dieser Gesetze 
durchzuführen sind, kann eine zusätzliche 
Betreuung der Versehrten und Hinterbliebenen 
durch die Fürsorgestellen und Hauptfürsorge- 
stellen notwendig werden, insbesondere auf 
dem Gebiet der Berufs- und Arbeitsfürsorge. 
Ferner wirken in den Fragen des Arbeits
einsatzes die Landesarbeitsämter und Arbeits
ämter mit. Die Wehrmachtfürsorge- und 
-Versorgungsämter und die ihnen unterstellten 
Wchrinachtfürsorgeoffizicre sind daher an
gewiesen, bei der Durchführung ihrer Be
treuungsmaßnahmen von vornherein enge 
Fühlung mit den Hauptfürsorgcstcllcn (Für
sorgestellen) und Landesarbeitsämtern (Ar
beitsämtern) zu halten und das Einvernehmen 
mit diesen Behörden herzustcllen.

2. Die Betreuung der Versehrten wird bereits 
während ihres Aufenthalts im Lazarett nach 
Zustimmung des Chefarztes des Reserve-, 
Marine- oder Luftwaffenlazuretts durch den

l) DZW. XIV S. 387.
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WF.-Offizier eingeleitet (zu vgl. den Erl. des 
OKW. (Heeressanitätsinspektion) v. 28. 11. 
1939 — S Jn (IX) 28. 11. 39/50 f 22, 10 
Nr. 1917. 10. 39 —®) über Berufsberatung 
und die dazugehörigen Merkblätter). Im 
Vordergrund steht hierbei die Berufsberatung 
mit dem Ziel der Arbeitsvermittlung, erforder
lichenfalls mit vorangehender Einschulung 
oder Umschulung. Die Hauptfürsorgestellen 
6ind verpflichtet, auf Grund ihrer Erfahrungen 
in der Berufs- und Arbeitsfürsorge den WF.- 
Offizier bei seiner Tätigkeit in jeder Hinsicht 
zu unterstützen. Sie haben geeignete Ver
treter zu entsenden, die sich an den not
wendigen Maßnahmen zugunsten von Ver
sehrten, für deren Betreuung die Zuständigkeit 
der Hauptfürsorgestelle in Betracht kommt, 
bereits im Lazarett beteiligen. Auf Anfordern 
der Hauptfürsorgestelle haben auch die Für
sorgestellen sachkundige Bearbeiter hierfür 
einzusetzen.

3. Versehrte, die des Schutzes des Schwer
beschädigtenges.* 3) nicht bedürfen, deren Ein
oder Umschulung jedoch nicht bis zur Ent
lassung zu Ende geführt werden kann, sowie 
Versehrte, die des Schutzes des Schwer- 
beschädigtengcs. bedürfen, überweist der WF.- 
Offizier mit dem Zeitpunkt der Entlassung 
der Hauptfürsorgestelle zur weiteren Be
treuung. Das Verfahren regeln im einzelnen 
die Richtlinien des OKW. v. 27. 11. 1939 
— 30 p 11 W Vers (IV a) 4639/39 —*) über 
die Durchführung der Betreuung von Ver
sehrten Angehörigen der Wehrmacht, die 
während des gegenwärtigen besonderen Ein
satzes wegen Dienstunbrauchbarkeit (DU.) 
aus der Wehrmacht entlassen werden. Diese 
Richtlinien, die im Einvernehmen mit uns 
ergehen, gelten zugleich als von uns erlassene 
Anweisung an die Hauptfürsorgcstellen und 
Fürsorgcstellcn, soweit sie diese betreffen.

4. Die Fürsorgestellen und Hauptfürsorge
stellen haben in der Betreuung der Ver
sehrten und Hinterbliebenen nach den Grund
sätzen der gehobenen und sozialen Fürsorge 
für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene 
zu verfahren (§§ 18 bis 32 der Reichsgrund
sätze über Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlichen Fürsorge)4). Daher kommen ins
besondere auch die Richtsätze der gehobenen 
Fürsorge zur Anwendung, die gegenüber den 
Richtsätzen der allgemeinen Fürsorge eine 
angemessene Mehrleistung enthalten. Ferner 
sind bei Bemessung der Fürsorgeleistungen 
von dem Gesamtbetrag der Bezüge, die ein 
Einsntzbeschädigter nach dem WFVG. und 
dem EWFVG. erhält, 25 RM monatlich außer 
Ansatz zu lassen; von dem Gesamtbetrag der 
Bezüge, die Hinterbliebene nacb diesen Ge

s) Hier nicht vcröffentl.
3) RGBl. 1923 I S. 57, 999; 1924 I S. 100, 

105; 1926 I S. 398, 507, 523; 1927 I S. 187, 
216; 1931 I S. 699, 725.

4) RGBl. 1931 I S. 441; 1933 I S. 316.

setzen erhalten, bleiben 15 RM monatlich an
rechnungsfrei. Dies ergibt sich aus der sinn
gemäßen Anwendung unseres RdErl. v. 
19. 4. 1939 — Ilb 3400/39 u. V W I 8/39-7013 
(RMBliV. S. 943; RAB1. S. V 64)®).

5. Die Fürsorgestellen und Hauptfürsorge
stellen haben besonders darauf zu achten, 
daß den Versehrten und Hinterbliebenen in 
jeder Weise eine bevorzugte Behandlung zuteil 
wird. Ein verständnisvolles Eingehen auf ihre 
Wünsche ist ebenso wichtig wie der äußere 
Rahmen des dienstlichen Verkehrs. Mit der 
Bearbeitung der Angelegenheiten sind, soweit 
möglich, Beamte und Angestellte zu beauf
tragen, die selbst Frontkämpfer gewesen sind. 
Im Verkehr mit den Versehrten und Hinter
bliebenen muß nach Möglichkeit eine räum
liche oder wenigstens zeitliche Trennung von 
den sonstigen Antragstellern stattfinden. Die 
Anträge sind umgehend zu bearbeiten. Nicht 
unbedingt notwendige Nachforschungen nach 
den persönlichen Verhältnissen müssen unter
bleiben.

6. Unser RdErl. v. 21. 6. 1939 — Ilb 
7000/39 u. V W I 1/39-7400 (RMBliV. S. 1355: 
RABl. S. V 68)6) über soziale Fürsorge für 
Versehrte Wehrdienstbeschädigte findet auf 
Einsatzbeschädigte und ihre Hinterbliebenen 
entsprechende Anwendung.

7. Bezüglich der erblindeten und hirn
verletzten Wehrdienst- und Einsatzbeschä
digten wird noch eine Sonderregelung ge
troffen werden. Ferner wird die Kranken
versicherung der Hinterbliebenen aus dem 
gegenwärtigen Einsatz besonders geregelt 
werden.

8. Den in Abs. 2 erwähnten Erl. des OKW. 
v. 28. 11. 1939®) und die in Abs. 3 genannten 
Richtlinien des OKW\ v. 27. 11. 1939*) nebst 
Anlagen haben wir zusammen mit einem 
Abdruck dieses RdErl. den Fürsorgeverbänden 
und ihren Aufsichtsbehörden bereits übersandt.

®) DZW'. XV S. 89. 
«) DZW. XV S. 214.

Soziale Fürsorge für Versehrte Wehrdieast- 
beschädigte (Aufnahme von Kindern Ver
sehrter in das Haus Liebcnau bei Graz des 

Großen Militär-Waisenhauses Potsdam).
Erl. d. RAM. u. d. RMdl. v. 5. 12. 1939 
— Ilb 11 635/39 und IV W I iJ/39 — 7400 — 

(RABl. S. V 132):
Der gepinnte schulische Ausbau des Hauses 

Liebcnau bei Graz des Großen Militär-Waisen
hauses Potsdam ist aufgegeben worden. In 
unserem Runderlaß vom 21. Juni 1939 — Ilb 
7000/39 und V W I 1/39 — 7400 —*), be
treffend soziale Fürsorge für Versehrte Wehr
dienstbeschädigte, sind daher der Abs. 13 und 
die zweite Anschrift im Abs. 14 zu streichen.

>) RABl. S. V 68; DZW. XV S. 214.
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Heilbehandlung
nach dem Reichsversorgungsgesetz.

Erl. d. Oberkommandos der Wehrmacht vom 
9. 1. 1940 — 2073/39 Reichsvers. — (Reichs

versorgungsblatt S. 2):
Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs

minister der Finanzen wird vorbehaltlich spä
terer gesetzlicher Regelung mit Wirkung vom 
1. Januar 1940 folgendes bestimmt:

Versicherte Beschädigte, die wegen einer 
durch Dienstbeschädigung verursachten Ge
sundheitsstörung nach Ablauf der Leistungs
pflicht der Krankenkasse ausgesteuert sind, 
können, solange ihnen die Krankenkasse bei 
fortbestehender Mitgliedschaft nach diesem 
Zeitpunkt bei Erkrankung an eim-m anderen 
Leiden keine Krankenbilfe gewährt, für diese 
Erkrankung Heilbc Handlung bis zur Gesamt
dauer von sechsundzwanzig Wochen als Zu- 
gcteiltc erhalten. Die Heilbehandlung wird 
von der Krankenkasse veranlaßt, welcher der 
Beschädigte als Mitglied angehört. Als Heil
behandlung gelten die gesetzlichen Regcl- 
lcistungcn der Krankenkasse sowie Krankcn- 
hausbchandlung, Versorgungskrankengeld und 
-hausgcld. Dem an das zuständige Versor- 
gungsamt zu richtenden Anträge sind eine 
ärztliche Bescheinigung über die Notwendig
keit der Behandlung sowie eine Bescheinigung 
der zuständigen Krankenkasse beizufügen, die 
den Zeitpunkt der Aussteuerung enthält. Aus 
der Bescheinigung der Krankenkasse muß auch 
hervorgehen, daß die Ansprüche des Versicher
ten an die Krankenkasse lediglich infolge des 
Dienstbeschädigungsleidens erloschen sind, daß 
der Beschädigte noch Mitglied der Kasse ist 
und daß für die Kasse eine neue Leistungs
pflicht während der Erkrankung, für die Heil
behandlung beantragt wird, vcrsicherungs- 
rechtlich nicht entstanden ist.

Unterstützungen für ausgesteuerte Beschä
digte nach AB. 31 zu § 8 RVG. (HdR. S. 57) 
können für die Zeit vom 1. Januar 1940 ab 
nicht mehr gewährt werden.

Durchführung der Zweiten VO. über die Ein
führung fürsorgcrechtliclicr Vorschriften in der 

Ostmark und im Sudetengau.
RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. v. 14. 12.1939 
— Ilb 12 594/39 u. IV W I 53/39-7410 — 

(RMBliV. S. 2507)*):
Auf Grund des § 35 Abs. 2 der VO. über 

die Einführung fürsorgercchtlicher Vorschriften 
im Lande Österreich v. 3. 9. 1938 (RGBl. I 
S. 1125)2) und des § 33 Abs. 2 der VO. über 
die Einführung fürsorgerechtlichcr Vorschriften 
in den sudctcndcutschen Gebieten v. 28. 12.

*) Sonderabdrucke dieses RdErl. können 
bei umgehender Bestellung von Carl Hcymanns 
Verlag, Berlin W 8, Mauerstraße 44, bezogen 
werden. Sammelbestellungen erwünscht.

s) DZW. XIV S. 361.

1938 (RGBl. I S. 1971)5) wird zur Durch
führung der Zweiten VO. über die Einführung 
fürsorgerechtlicher Vorschriften in der Ost
mark und im Reichsgau Sudetenland v. 
20. 11. 1939 (RGBl. I S. 2282)4) folgendes an
geordnet :

A. Allgemeines.
1. Richtsätze (zu § 6 Abs. 2 Satz 2 der

F ürsorgepflicht-V O.)6).
(1) Die Richtsätze für Kleinrentner und 

die ihnen Gleichgestellten, für Sozialrentner 
und für Kriegsbeschädigte und Kriegshinter
bliebene (§§ 14, 16, 17, 18 der Reichsgrund
sätze über Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlichen Fürsorge6); § 6 des Kleinrcntner- 
hilfeges.7 8)) sind um 25 v. H. höher als die 
Richtsätze der allgemeinen Fürsorge.

(2) Ebenso wie die Richtsätze der allgemeinen 
Fürsorge sind auch die Richtsätze der ge
hobenen Fürsorge und der Kleinrentnerhilfe 
weder Höchst- noch Mindestsätze, sondern 
ein Hilfsmittel zur Bemessung des Bedarfs. 
Sie können daher insbesondere beim Vorliegen 
eines vom Regelfall abweichenden Bedarfs 
überschritten oder unterschritten werden.
2. Nichtanrechnung bestimmter Ein

kommensteile.
Bei der Frage, welches Einkommen bei 

Prüfung der Hilfsbedürftigkeit und bei Be
messung der Fürsorgeleistungen außer Ansatz 
zu bleiben hat, sind neben den allgemeinen 
Vorschriften des § 8 Abs. 4, 5 der Reichs
grundsätze nunmehr auf Grund der Zweiten 
VO. v. 20. 11. 1939 folgende Vorschriften be
sonders zu beachten:

1. für Versorgungsberechtigte:
a) § 18 Abs. 2 der Reichsgrundsätze (Pflege- 

zulagc und Führhundzulage),
b) RdErl. v. 19. 4. 1939 (RAB1. S. V 64; 

RMBliV. S. 943)H) über Anrechnung von 
Versorgungsbezügen in der öffentlichen 
Fürsorge,

c) RdErl. v. 7. 12. 1939 (RABl. S. V 133, 
RMBliV. S. 2454) über Fürsorge für 
Wehrdienst- und Einsatzbeschädigte und 
ihre Hinterbliebenen, Nr. 49) (Bezüge 
nach dem WFVG.*°) und dem EWF- 
VG.** 3)).
2. für Sozialrentner:

a) § 16 Satz 2 der Reichsgrundsätze (Pflcge- 
geld der Unfallversicherung bei Hilf
losigkeit des Verletzten),

3) DZW. XIV S. 551.
4) DZW. XV S. 363.
*) RGBl. 1939 I S. 2284.
°) RGBl. 1939 I S. 2284.
7) RGBl. 1939 I S. 2285.
8) DZW. XV S. 89.
») DZW. XV S. 395.

*°) RGBl. 1938 I S. 1077; DZW. XIV S. 
387.

*») RGBl. 1939 I S. 1217.
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b) RdErl. V. 12. 12.1938 (RABl. S. IV 500; 
RMBIiV. S. 2141)12) über Behandlung 
der Leistungsverbesserungen der Renten
versicherung in der öffentlichen Fürsorge, 
Abs. 2 Buchst, a und b, Abs. 10 Satz 1, 2 
(Steigerungsbeträge der Invalidenver
sicherung für die Zeit der Teilnahme am 
Weltkrieg; Steigerungsbeträge für die 
Zeit der Erfüllung der aktiven Dienst
pflicht und der Reichsarbeitsdienstpflicht),

c) RdErl. v. 29. 7. 1939 (RABl. S. IV 393; 
RMBIiV. S. 1615)13) über Behandlung 
der Leistungsverbesserungen der Reichs
versicherung in der öffentlichen Fürsorge.
3. für Kleinrentner:

a) § 4 der Zweiten VO. v. 20. 11. 1939 
(Leistungen des Kleinrentnerfonds in 
Wien),

ferner bei Durchführung der Klein
rentnerhilfe

b) § 7 des Kleinrentnerhilfeges. (Aufwer
tungseinkommen bis zum Betrage von 
270 RM jährlich),

c) § 8 des Kleinrentnerhilfeges. (Arbeits
verdienst in bestimmtem Umfang).

3. Schonung kleinerer Vermögen (zu 
§ 15 Abs. 1 Buchst, a und § 15a Abs. 1 

der Reichsgrundsätze).
(1) Die Fürsorge für Kleinrentner und ihnen 

Gleichgestellte, für Sozialrentner und für 
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene 
darf nicht vom Verbrauch oder der Verwertung 
eines kleineren Vermögens abhängig gemacht 
werden; außerdem müssen kleinere Vermögen 
von der Sicherstellung des Kostenersatzes im 
Sinne des § 9 der Rcichsgrundsätzc (z. B. 
durch Bestellung von Hypotheken oder son
stige Verpfändung) verschont bleiben. Als 
kleineres Vermögen im Sinne der §§ 15, 15 a 
der Reichsgrundsätzc ist bei Alleinstehenden 
ein Vermögen von nicht mehr als 5000 RM 
und bei Ehepaaren ein Vermögen von nicht 
mehr als 6000 RM anzusehen. Alleinstehende, 
die mit einem bedürftigen Abkömmling Zu
sammenleben, stehen dabei Verheirateten 
gleich. Die vorgenannten Beträge stellen 
jedoch nur eine untere Grenze dar; ob nach 
den örtlichen und ^“rsönlichcn Verhältnissen 
ein höherer Betrag als kleineres Vermögen 
anzusehen ist, muß im Einzelfall wohlwollend
geprüft werden.

(2) Als kleineres Vermögen gilt auch ein 
Hausgrundstück, dessen Wert den Betrag 
von 5000 RM (6000 RM) nicht übersteigt. 
Auch bei Hausgrundstücken, deren Wert 
den Betrag von 5000 RM (6000 RM) über
steigt, kommt die Anwendung des § 15 Abs. 1 
Buchst, e und des § 15 a Abs. 2 der Reichs
grundsätzc dann in Betracht, wenn das Haus
grundstück unter Berücksichtigung der ört
lichen Verhältnisse nach seiner räumlichen 
Ausdehnung und seinem Werte noch als 
„klein“ angesehen werden kann.

w) DZW. XIV S. 563. 
”) DZW. XV S. 281.

(3) Als kleineres Vermögen im Sinne des 
Abs. 1 gilt ferner eine dem Hilfsbedürftigen 
zustehende Forderung, die von dem Schuldner 
in Teilzahlungen getilgt wird. Die Tilgungs- 
beträge sind, solange sie den Gesamtbetrag 
von 5000 RM (6000 RM) nicht erreichen, 
nicht als verwertbares Einkommen im Sinne 
des § 8 Abs. 1 der Rcichsgrundsätze anzu
sehen; sie bleiben daher bei Prüfung der 
Hilfsbedürftigkeit außer Ansatz.

(4) Eine Sicherstellung des Kostenersatzes 
im Sinne des Abs. 1 kommt bei Gewährung 
der Kleiurentnerhilfe nicht in Betracht, weil 
eine Ersatzpflicht des Unterstützten für die 
Leistungen der Kleinrentnerhilfe nicht besteht. 
Entsprechendes gilt für die Kriegsbeschädigten- 
und Kriegshinterbliebenenfürsorge, soweit 
nach § 31 Abs. 2 der ReichBgrundsätze 
Kostenersatz nicht verlangt werden darf; 
diese Vorschrift ist auch in der Ostmark bei 
Fürsorgemaßnahmen nach § 18 der Reichs
grundsätze entsprechend anzuwenden. Im 
übrigen gelten die einschränkenden Vorschrif
ten des § 9 Abs. 3, 4 der Reichsgrundsätze.
4. Neufestsetzung laufender Fürsorge

leistungen.
Die Fürsorgeleistung für Volksgenossen, die 

bisher in der allgemeinen Fürsorge laufend 
unterstützt werden und die Voraussetzungen 
der gehobenen Fürsorge oder der Kleinrentner
hilfe erfüllen, ist unter Zugrundelegung des 
höheren Richtsatzes und der sonstigen neuen 
Vorschriften, die für den Hilsbcdürftigen 
günstiger sind, neu fcstzusctzcn.

5. Ncueinbeziehung von Hilfs
bedürftigen.

Volksgenossen, denen bisher keine laufende 
Unterstützung gewährt wurde, weil ihr an- 
zurechncndcs Einkommen den für sie maß
gebenden Richtsatz der allgemeinen Fürsorge 
erreichte oder überstieg oder weil sie noch 
über ein kleineres Vermögen (oben Nr. 3) 
verfügen, kommen nunmehr für eine laufende 
Unterstützung in Betracht, wenn sic zu dein 
Personenkreis der gehobenen Fürsorge oder 
der Kleiurentnerhilfe gehören und ihr anzu- 
rcchnendcs Einkommen den höheren Richt
satz nicht erreicht. Hiernach werden z. B. 
zahlreiche Empfänger von Renten der Sozial
versicherung oder von Untcrhaltsrcnten des 
Kleinrcntnerfonds in Wien, die bisher nicht 
in öffentlicher Fürsorge standen, eine zusätz
liche laufende Unterstützung der gehobenen 
Fürsorge oder der Kleinrcntnerhilfe zu ihren 
Rentenbezügen erhalten.
6. Nachzahlung von Fürsorgelcistungen 

in der Übergangszeit.
(1) In den in Nr. 4 und 5 bczeichnetcn 

Fällen sind die Fürsorgeleistungen mit Wir
kung vom 1. 12. 1939 festzusetzen und zu 
zahlen,

a) wenn dem Fürsorgeverband schon aus 
früheren Feststellungen bekannt ist, daß 
bei dem einzelnen Hilfsbedürftigen die
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Voraussetzungen der gehobenen Fürsorge 
oder der Kleinrentnerhilfe vorliegen, oder 

b) wenn ein Antrag auf Gewährung der 
gehobenen Fürsorge oder der Klein
rentnerhilfe bis zum 31. 1. 1940 gestellt 
wird, vorausgesetzt, daß alle Voraus
setzungen für die Gewährung dieser 
Fürsorgeleistungen schon am 1. 12. 1939 
Vorgelegen haben.

(2) Wird ein Antrag auf Gewährung der 
gehobenen Fürsorge oder der Kleinrentnerhilfe 
im Laufe der Monate Februar oder März 1940 
gestellt, so werden die Fürsorgeleistungen beim 
Vorliegen der Voraussetzungen mit Wirkung 
vom 1. des Monats gewährt, in dem der Antrag 
gestellt worden ist.

(3) Die Entscheidung darüber, ob die 
Voraussetzungen der gehobenen Fürsorge oder 
der Kleinrentnerhilfe vorliegen, und die Fest
setzung der Fürsorgeleistungen sind möglichst 
zu beschleunigen, damit in den Fällen nach 
Abs. 1 und 2 größere Nachzahlungen vermieden 
werden und die Hilfsbedürftigen baldigst in 
den Genuß der laufenden Unterstützung 
kommen.

(4) Bei Anträgen, die nach dem 31. 3. 1940 
gestellt werden, ist von einer Nachzahlung für 
einen längeren Zeitraum vor der Festsetzung 
der Fürsorgeleistung grundsätzlich abzusehen. 
Eine Nachzahlung für eine angemessene Zeit 
ist im allgemeinen nur dann berechtigt, wenn 
die Feststellungen des Fürsorgeverbandes ohne 
Verschulden des Hilfsbedürftigen längere Zeit 
in Anspruch genommen haben (z. B. wegen 
der Prüfung besonders umfangreicher Unter
lagen für den Vermögensnachweis nach dem 
Kieinrcntnerhilfeges.).
7. Fürsorgerechtliche Behandlung jü

discher Hilfsbedürftiger.
(1) Nach der VO. über die öffentliche Für

sorge für Juden v. 19. 11. 1938 (RGBl. I 
S. 1649)14) gelten die Vorschriften der ge
hobenen Fürsorge und des Kleinrentnerhilfeges. 
nicht für Juden (§ 5 der Ersten VO. zum 
Rcichsbürgergcs. v. 14. 11. 1935, RGBl. I 
S. 1333)16). Auf Schwerkriegsbeschädigte 
Juden sind dagegen die §§ 18 und 20, im 
Sudetengau außerdem die §§ 19, 21 bis 32 
der Reichsgrundsätzc anzuwenden.

(2) Für Hilfsbedürftige, die nicht Juden 
sind und mit Juden in Familiengemeinschaft 
(Haushaltsgemeinschaft) Zusammenleben, gilt 
gern, unserem RdErl. v. 25. 5. 1939 (RAB1. 
S. I 278; RMBliV. S. 1297)16) über Durch
führung der VO. über die öffentliche Fürsorge 
für Juden folgendes.

(3) Lebt ein Jude, dem ohne die VO. v. 
19. 11. 1938 gehobene Fürsorge oder Klein- 
rentnerhilfc zu gewähren wäre, als Haushal
tungsvorstand mit einem Ehegatten oder mit 
Abkömmlingen in Familiengemeinschaft zu-

u) DZW. XIV S. 496.
“) DZW. XI S. 639.
»•) DZW. XV S. 213.

sammen, die nicht Juden sind, so sind diese 
Familienmitglieder nach den für sie maß
gebenden Richtsätzen der gehobenen Fürsorge 
oder der Kleinrentnerhilfe zu unterstützen, 
auch wenn sie für ihre Person die Voraus
setzungen der gehobenen Fürsorge oder der 
Kleinrentnerhilfe nicht erfüllen. Der Jude 
selbst ist nach der VO. v. 19. 11. 1938 zu 
unterstützen.

(4) Lebt ein Haushaltungsvorstand, der 
nicht Jude ist und die Voraussetzungen der 
gehobenen Fürsorge oder der Kleinrentnerhilfc 
erfüllt, mit Juden in Familiengemeinschaft 
zusammen, so ist er nach dem für den Haus
haltungsvorstand geltenden Richtsatz zu un
terstützen; die jüdischen Familienmitglieder 
sind nach der VO. v. 19. 11. 1938 zu unter
stützen.

B. Abgrenzung des Personenkreises.
8. Die besonderen Voraussetzungen für die 

Anerkennung eines Hilfsbedürftigen als Klein
rentner, Gleichgestellter, Sozialrentner, Kriegs
beschädigter oder Kriegshinterbliebener er
geben sich aus den in § 1 der Zweiten VO. v. 
20. 11. 1939 bezeichnten Vorschriften. Vor 
der Bewilligung der gehobenen Fürsorge oder 
der Kleinrentnerhilfe ist in jedem Fall fest
zustellen, daß die besonderen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Im einzelnen ist folgendes zu 
beachten.

9. Kleinrentner.
(1) Es ist zu unterscheiden zwischen der 

Kleinrentnerfürsorgc nach § 14 der Reichs
grundsätzc und der Kleinrentnerhilfe, für 
die in § 1 des Kleinrentnerhilfeges. und der 
Ergänzungs-VO. v. 24. 12. 193717) weiter
gehende Voraussetzungen aufgestellt sind.

(2) Kleinrentnerfürsorge. Die Anerkennung 
als Kleinrentner nach § 14 der Reichsgrund
sätze setzt voraus, daß der Hilfsbedürftige alt 
oder erwerbsunfähig ist, ferner, daß sein 
Lebensunterhalt für den Fall des Alters oder 
der Erwerbsunfähigkeit infolge eigener oder 
fremder Vorsorge derart gesichert war, daß er 
ohne die nach dem Weltkrieg eingetretenc 
Geldentwertung nicht auf die öffentliche Für
sorge angewiesen wäre. Dem Verlust von 
Vermögenswerten durch die Geldentwertung 
steht cs gleich, wenn Personen, die infolge 
des Weltkrieges aus dem Ausland, einem 
ehemals deutschen Gebiet oder einem zur 
ehemaligen österreichisch-ungarischen Mon
archie gehörenden Gebiet flüchten mußten 
oder verdrängt wurden (Flüchtlinge oder Ver
drängte), ihr dort befindliches Vermögen in
folge des Weltkrieges verloren haben.

(3) Kleinrentncrhilfe erhalten Hilfsbedürf
tige, die nachweisen, daß ihnen an dein in § 1 
des Kleinrentnerhilfeges. oder in § 3 der 
Zweiten VO. v. 20. 11. 1939 bezeichnten 
Stichtag ein Vermögen in bestimmter Höhe 
gehört hat oder daß sic damals einen Rechts-

”) RGBl. 1939 I S. 2286; DZW. XIII 
S. 537.
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ansprucli auf eine entsprechende lebensläng
liche Rente gehabt haben und daß das Ver
mögen oder der Anspruch der Geldentwertung 
zum Opfer gefallen ist. Weitere Voraus
setzung für die Kleinrentnerhilfe ist ein Min
destalter oder die Erwerbsunfähigkeit des 
Hilfsbedürftigen. Außer dem Verlust von 
Kapitalvermögen wird nach der Ergänzungs- 
VO. v. 24. 12. 1937 unter bestimmten Voraus
setzungen auch der Verlust von Grund- oder 
Betriebsvermögen berücksichtigt. Die Er- 
gänzungs-VO. enthält ferner besondere Vor
schriften über die Einbeziehung von so
genannten Haustöchtern und von Flüchtlingen 
und Verdrängten in die Kleinrentnerhilfe. 
Wegen einzelner Auslegungsfragen, die bei der 
Durchführung des Kleinrentnerhilfeges. im 
Altreich entschieden worden sind, bleibt ein 
weiterer RdErl. Vorbehalten.

10. Sozialrentner.
(1) Zu den Sozialrentnern im Sinne des § 16 

der Reichsgrundsätze gehören:
a) Empfänger von Renten der Sozialver

sicherung (Unfallversicherung, Invaliden
versicherung, Angestelltenvcrsicherung, 
knappschaftlicke Pensionsversicherung), 
die auf Grund des deutschen, des ehe
maligen österreichischen oder tschecho
slowakischen Versicherungsrechts oder 
von Rechtsvorschriften des Protektorats 
Böhmen und Mähren gewährt werden,

b) Empfänger der in der Ostmark gewährten 
Altersfürsorgerenten,

c) Volksgenossen, denen eine staatliche Al- 
tersunterstützung nach dem tschecho
slowakischen Ges. v. 21. 3. 192918) zu
erkannt worden ist.

(2) Voraussetzung für die Anerkennung als 
Sozialrentner ist in jedem Fall, daß der 
Hilsbedürftigc invalide oder berufsunfähig ist 
oder das 65. Lebensjahr vollendet hat. Eine 
nur vorübergehende Invalidität oder Berufs
unfähigkeit reicht für die Anerkennung als 
Sozialrentner nicht aus. Hat der Berechtigte 
in diesem Fall die Rente mindestens drei 
Jahre hindurch oder, wenn er bereits das 
55. Lebensjahr vollendet hat, mindestens ein 
Jahr hindurch ununterbrochen bezogen, so 
i6t ihm die Sozialrentnereigenschaft zuzu
erkennen. Die Sozialrcntncreigenschaft ist 
dem Rentenbezieher ferner stets zuzubilligen, 
sobald er durch ein ärztliches Gutachten des 
Vertrauensarztes des zuständigen Vcrsiche- 
rungstrügers seine dauernde Erwerbsunfähig
keit nachgewiesen hat.

(3) Witwen, die eine Witwenrente der in 
Abs. 1 angegebenen Art erhalten und zur 
Zeit des Todes des versicherten Ehemannes 
mehr als drei waisenrcntcnbercchtigte Kinder 
erziehen, sind als Sozialrentner zu betreuen, 
auch wenn die Witwe weder invalide oder 
berufsunfähig ist noch das 65. Lebensjahr voll
endet hat. Durch den späteren Wegfall der

18) SdGuV. 1929 S. 209.

Waisenrenten wird die Sozialrentnereigen
schaft dieser Witwen nicht aufgehoben.

11. Gleichgestellte.
Eine Betreuung nach den Grundsätzen der 

gehobenen Fürsorge ist auch bei alten oder 
erwerbsunfähigen Volksgenossen angebracht, 
die sich zwar eine Versorgung, wie sie für die 
Anerkennung als Kleinrentner vorausgesetzt 
wird, nicht sicherstellen konnten, die aber 
durch jahrelange Arbeit sich eine wirtschaft
liche Stellung errungen haben, in der ihnen 
ohne Geldentwertung oder sonstige Kriegs
folgen die Sicherstellung einer Versorgung 
möglich gewesen wäre. Nach § 17 der Reichs
grundsätze können diese Volksgenossen den 
Kleinrentnern (§ 14 der Reichsgrundsätze) 
gleichgestellt werden. Darüber hinaus ist es 
zulässig, auch Volksgenossen, die trotz wirt
schaftlicher Lebensführung infolge ihres Alters 
oder ihrer Erwerbsunfähigkeit nicht nur vor
übergehend außerstande sind, sich durch 
Arbeit einen wesentlichen Teil ihres Lebens
bedarfs zu beschaffen, den Kleinrentnern 
gleichzustellen. Über die Gleichstellung ent
scheidet der Fürsorge verband, gegebenenfalls 
nach den vom Reichsstatthalter auf Grund 
des § 17 Satz 2 der Reichsgrundsätze erlassenen 
Bestimmungen.
12. Kriegsbeschädigte und Kriegs

hinterbliebene.
(1) Bei Kriegsbeschädigten und Kriegs

hinterbliebenen sind, unabhängig davon, ob 
die Notlage im Zusammenhang mit der Dienst
beschädigung oder dem Tode des Ernährers 
steht, die Sondervorschriften für Kleinrentner 
im Sinne des § 14 der Reichsgrundsätze an
zuwenden.

(2) Ein Anrecht auf die gehobene Fürsorge 
nach Abs. 1 haben im Falle der Hilfsbedürftig
keit außer den Empfängern von Versorgungs
bezügen nach dem Reichsversorgungsges. 
(neue Fass. v. 1.4. 1939, RGBl. I S. 663) 
auch die Volksgenossen, die nach den in § 20 
Abs. 1 Buchst, b und § 20 Abs. 2 der Reichs- 
grurisätze erwähnten Vorschriften und Reichs
gesetzen versorgt werden. Bei diesen Vor
schriften und Reichsgesetzen handelt es sich 
gegenwärtig hauptsächlich um folgende:

Ges. über die Versorgung der Kämpfer für 
die nationale Erhebung v. 27. 2. 1934 
(RGBl. I S. 133) in Verbindung mit § 3 
der VO. über die Versorgung der Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen 
im Lande Österreich v. 28. 2. 1939 
(RGBl. I S. 422)1»),

Wchrmachtfürsorge- und -versorgungsges. 
v. 26. 8. 1938 (RGBl. I S. 1077)10),

Reichsarbeitsdienstversorgungsges. v. 8.9. 
1938 (RGBl. I S. 1158) in der Fass. v. 
29. 9. 1938 (RGBl. I S. 1253)23),

Einsatzfürsorge- und -versorgungsges. v. 
6. 7. 1939 (RGBl. I S. 1217),

1#) DZW. XV S. 29. 
20) DZW. XIV S. 388.
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Erlaß des Führers und Reichskanzlers über 
die Fürsorge und Versorgung für die ehe
maligen Angehörigen der bewaffneten 
Einheiten der und ihrer Hinterbliebenen
v. 1. 8.1939 (RGBl. I S. 1335),

VO. über die Entschädigung von Personen
schäden v. 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1623), 

Ges. über den Ersatz der durch den Kampf 
um die Wiedervereinigung der sudeten
deutschen Gebiete mit dem Deutschen 
Reich verursachten Personen- und Ver
mögensschäden v. 20. 10. 1939 (RGBl. I 
S. 2119),

VO. über die vorläufige Fürsorge und Ver
sorgung der weiblichen Angehörigen des 
Reichsarbeitsdienstes und ihrer Hinter
bliebenen v. 11.11.1939 (RGB1.I S.2183). 

(3) Über die gehobene Fürsorge hinaus, 
die hilfsbedürftigen Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen nach § 18 Abs. 1 der 
Reichsgrundsätze stets zu gewähren ist, wird 
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen 
unter den in den §§ 21 bis 23 der Reichs
grundsätze genannten Voraussetzungen eine 
besondere soziale Fürsorge gewährt, deren 
Inhalt sich aus den §§ 24 bis 29, 31, 32 der 
Reichsgrundsätze ergibt. Für die soziale Für
sorge für Versehrte Wehrdienstbeschädigte gilt 
unser RdErl. v. 21. 6. 1939 (RABl. S. V 68, 
132; RMBliV. S. 1355, 2453)21). Wegen der 
Betreuung der Versehrten und Hinterbliebenen 
aus dem gegenwärtigen besonderen Einsatz 
der Wehrmacht wird außerdem auf unseren
RdErl. v. 7. 12. 1939 (RABl. S. V 133; RM
BliV. S. 2454)9) verwiesen.

(4) Die in Abs. 3 bezeichneten Vorschriften 
über die soziale Fürsorge sind durch die Zweite 
VO. v. 20. 11. 1939 in der Ostmark nicht ein
geführt worden, weil diese Aufgaben dort, wie 
bisher, noch von den Behörden der Reichs
versorgung wahrgenommen werden.

S1) DZW. XV S. 214.

Verordnung über Änderungen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 

und in der Arbeitslosenhilfe.
Vom 12. Dezember 1939 (RGBl. I S. 2414):
Auf Grund der Verordnung des Reichs

präsidenten über Krankenversicherung vom 
1. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 97) Artikel 2 
§ 2 und der Verordnung zur Änderung von 
Vorschriften über Arbeitseinsatz und Arbeits
losenhilfe vom 1. September 1939 (Reichs
gesetzbl. I S. 1662)1) wird verordnet:

§ 1
Im § 169 der Reichsversicherungsordnung 

erhält Abs. 1 folgende Fassung:
„Vcrsichcrungsfrei sind Beamte, Ärzte, 

Zahnärzte sowie Ruhe- und Wartegeld
empfänger des öffentlichen Dienstes in Be
trieben oder im Dienste des Reichs, eines

>) DZW. XV S. 305.

eines Gemeindeverbandes, einer Ge- 
oder eines Versicherungsträgers, 

wenn ihnen gegen ihren jetzigen oder frü
heren Arbeitgeber ein Anspruch mindestens 
entweder auf Krankenhilfe in Höhe und 
Dauer der Regelleistungen der Kranken
kassen (§ 179) oder für die gleiche Zeit auf

Krankengeldes (§ 182) gewährleistet ist.“

Gehalt, Ruhegeld, Wartegeld oder ähmljhe 
Bezüge im anderthalbfachen Betrage des

Landes,
meinde

§ 2
Im § 170 der Reichsversicherungsordnung 

erhält Abs. 1 folgende Fassung:
„Beamte sowie Ruhe- und Wartegeld

empfänger in Betrieben oder im Dienste 
anderer öffentlicher Verbände oder öffent
licher Körperschaften werden auf Antrag 
des Arbeitgebers durch die oberste Verwal
tungsbehörde von der Versicherungspflicht 
befreit, wenn ihnen gegen ihren jetzigen oder 
früheren Arbeitgeber einer der im § 169 
bezeichneten Ansprüche gewährleistet ist 
oder sie lediglich für ihren Beruf ausgebildet 
werden.“

§ 3
Im § 173 der Reichsversicherungsordnung 

erhält Abs. 1 folgende Fassung:
„Auf seinen Antrag wird von der Versiche

rungspflicht befreit, wer Ruhe- oder Warte
geld oder ähnliche Versorgungsbezüge erhält 
oder wer Ruhegeld aus der Angestellten
versicherung oder eine Invalidenpension aus 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
oder eine Invalidenrente aus der Invaliden
versicherung bezieht oder wer dauernd inva
lide (berufsunfähig) ist, solange der vorläufig 
verpflichtete Fürsorgeverband einverstanden 
ist.“

§ *
(1) Der § 209 der Reichsversicherungsord- 

nung wird dem § 208 als Abs. 2 angefügt.
(2) Hinter dem § 208 der Reichsversiche

rungsordnung wird folgender neuer § 209 ein
gefügt:

„§ 209
Der Reichsarbeitsminister bestimmt, ob 

und inwieweit Zeiten, die bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen zurück- 
gelcgt sind, einer Versicherung auf Grund 
der Reichsversichcrung gleichstehen.“

§ 5
Dem § 216 Abs. 3 der Reichsversicherungs

ordnung wird folgender Satz 2 angefügt:
„Ist die Meldung nicht rechtzeitig er

stattet, so kann der Kassenleiter in be
sonderen Ausnahmefällen Krankengeld für 
die zurückliegende Zeit für längstens eine 
Woche vor der Meldung zubilligcn.“

§ 6
Im § 221 der Reichsversicherungsordnung 

erhält Satz 1 folgende Fassung:
„Erkrankt ein Versicherter während seiner 

Tätigkeit im Ausland, so erhält er die ihm
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bei seiner Kasse zustehenden Leistungen vom 
Arbeitgeber.“

§ 7
(1) Im § 222 der Reichs versicherungsord- 

nung treten an die Stelle von Satz 2 folgende 
Sätze:

„Als Ersatz der Kosten für Arznei und 
Heilmittel ist der Betrag von fünfund
zwanzig Reichspfennig für jeden Kalender
tag der Behandlungszeit zu zahlen. Kann 
im Falle des § 221 kein Kassenarzt in An
spruch genommen werden, so ist als Ersatz 
der Kosten für die Krankenpflege der Betrag 
von einer Reichsmark für jeden Kalendertag 
der Behandlungszeit zu zahlen. Der Reichs
arbeitsminister kann über die Durchführung 
der §§ 219 bis 221 Näheres bestimmen.“
(2) In der Vierten Verordnung des Reichs

präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen-und zum Schutze des inneren Frie
dens vom 8. Dezember 1931 (Reichsgesetzbl. I 
S. 699, 719) wird im Fünften Teil Kapitel I 
Abschnitt 2 der § 5 aufgehoben.

spätung oder Unterlassung der Abmeldung 
nicht auf Vorsatz oder grobem Verschulden 
beruht. Die Entscheidung ist endgültig.“

§ 11
Der § 397 a der Reiclisversicherungsordnung 

erhält folgende Fassung:
„§ 397a

Der Leiter der Krankenkasse kann von 
Arbeitgebern, die mit der Zahlung der Bei
träge für die angemeldctcn Beschäftigten 
und Hausgewerbetreibenden länger als eine 
Woche von der Zahlungsaufforderung ab in 
Verzug sind, einen einmaligen Säumnis
zuschlag in Höhe von zwei vom Hundert der 
rückständigen Beiträge erheben. Für die 
Berechnung des Säumniszuschlags werden 
die rückständigen Beiträge auf volle zehn 
Reichsmark nach unten abgerundet; dabei 
werden mehrere Beitragsrückstände nur 
dann zusammengerechnet, wenn sie an dem
selben Tag fällig geworden sind. Das Nähere 
bestimmt der Reichsarbeitsminister.“

§ 8 .
Der § 383 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgende Fassung:
„§ 383

Bei Arbeitsunfähigkeit sind für die Dauer 
der Krankenhilfe keine Beiträge zu ent
richten. Dies gilt nicht, wenn und solange 
der Versicherte während der Krankheit Ar
beitsentgelt erhält (§ 189).

Das gleiche gilt für eine Versicherte, 
wenn und solange sie Wochengeld bezieht 
oder in den letzten sechs Wochen vor und 
in den ersten sechs Wochen nach der Nie
derkunft infolge der Schwangerschaft oder 
der Niederkunft nicht gegen Entgelt ar
beitet.“

§ 9
Im § 385 Abs. 1 der Rciehsversichcrungs- 

ordnuug wird folgender neuer Satz 3 angefügt:
„Bei Weiterversicherten und der Ver

sicherung freiwillig Beigetretenen werden 
die Beiträge nach Monaten gleichbleibend 
mit je dreißig Tagen berechnet.“

§ 10
Im § 397 der Reichsversicherungsordnung 

erhält Abs. 4 folgende Fassung:
„§ 397

Der Leiter der Krankenkasse kann auf die 
Fortzahlung der Beiträge über das Aus
scheiden aus der Beschäftigung hinaus ver
zichten und bereits bezahlte Beiträge dieser 
Art zurückzahlen. Lehnt er dies ab, so kann 
das Versicherungsamt den Verpflichteten 
auf Antrag von der Fortzahlung über die 
sechste Beitragswochc nach dem Aus
scheiden aus der Beschäftigung hinaus ganz 
oder teilweise entbinden oder die Rückzah
lung für diese Zeit anordnen, wenn die Vcr-

§ 12
Der § 401 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgende Fassung:
„§ 401

Das Versicherungsamt (Beschlußausschuß) 
kann auf Antrag der Krankenkasse die An
ordnung aufheben.“

§ >3
Der § 489 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgende Fassung:
„§ 489

Die Satzung der See-Krankenkasse und 
ihre Änderungen werden von dem Leiter der 
Seekasse (§ 476 Abs. 2) beschlossen. Kommt 
ein Beschluß nicht oder nicht rechtzeitig zu
stande, so erläßt das Reichsversicherungs
amt die Satzung.

Die Satzung und ihre Änderungen be
dürfen der Zustimmung des Reichsversiche
rungsamts.“

§ 14
Dem § 513 der Reichsvcrsichcrungsordnung 

wird folgender Satz 2 angefügt:
„Erlischt jedoch die Versicherungspflicht, 

so ist mit dem Tag ihrer Beendigung der 
Austritt zu gestatten, wenn er innerhalb 
einer Woche erklärt wird.“

§ 15
Der § 145 des Gesetzes über Arbeitsvermitt

lung und Arbeitslosenversicherung wird wie 
folgt geändert:

1. Im Abs. 3 Satz 1 treten an die Stelle der 
Worte „394 bis 397 und 398 bis 405" die 
Worte: „383 und 394 bis 405“.

2. Hinter Abs. 3 wird folgender Abs. 4 ein
gefügt:
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„(4) Eine Einzugsstelle, die auf Grund 
des § 397 Abs. 4 der Reichsversicherungs
ordnung auf Fortzahlung von Beiträgen 
zum Reichsstock für Arbeitseinsatz ver
zichten oder bereits gezahlte Beiträge 
dieser Art zurückzahlen will, bedarf dazu 
der Zustimmung der zum Empfang der 
Beiträge nach § 147 berechtigten Stelle, 
soweit der Reichsarbeitsminister nichts 
Abweichendes bestimmt/’

3. Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5; in ihm 
treten im Satz 1 an die Stelle der Worte 
„Verzugszuschläge zu den Beiträgen zur 
Reichsanstalt“ die Worte: „Säumnis
zuschläge zu den Beiträgen zum Reichs- 
Stock“ und im Satz 2 an die Stelle des 
Wortes „Verzugszuschläge“ das Wort: 
„Säumniszuschläge“.

Erste Verordnung zur Durchführung und Er
gänzung des Gesetzes über die Vermittlung der 

Annahme an Kindes Statt.
Vom 2. 1. 1940 (RGBl. I S. 26):

Auf Grund des § 3 des Gesetzes über die 
Vermittlung der Annahme an Kindes Statt 
vom 19. April 1939 (RGBl. I S. 795)1) verordne 
ich im Einvernehmen mit dem Reichsminister 
des Innern folgendes:

Das Verbot des § 1 des Gesetzes über die 
Vermittlung der Annahme an Kindes Statt 
vom 19. April 1939 gilt nicht für die Vermitt
lung der Annahme an Kindes Statt durch den 
Verein „Lebensbom“ e. V., München 27, Po- 
schinger Str. 1.

*) DZW. XV S. 94.

Umschau

Regeln ng der Schuldverhältnisse im Kriege.
Eine wesentliche Voraussetzung für das 

Durchhalten der deutschen Wirtschaft im 
Kriege ist, daß jeder seinen Zahlungsverpflich
tungen pünktlich nachkommt. Wer sich dieser 
Pflicht entzieht, gefährdet den Sieg ebenso 
wie etwa derjenige, der Rohstoffe ver
schwendet.

Wo jedoch einzelne Volksgenossen wegen 
der besonderen Lage ihrer persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse von den Kriegs
folgen weit härter betroffen werden als die 
große Mehrzahl der übrigen, müssen die 
Gläubiger hierauf bei der Geltendmachung 
ihrer Ansprüche Rücksicht nehmen. Es wird 
erwartet, daß zwischen den durch die Kriegs
verhältnisse unverschuldet in wirtschaftliche 
Not geratenen Schuldnern und ihren Gläu
bigern eine billige und gerechte Abwicklung 
ihrer Verpflichtungen im Wege gütlicher Ver
einbarung herbeigeführt wird. Wo gleichwohl 
eiue solche Einigung nicht zustande kommt, 
ist es Aufgabe des Staates, ausgleichend ein
zugreifen. Deshalb wird für solche Fälle den 
Beteiligten die Vertragshilfe des Richters zur 
Verfügung gestellt. (Präambel zu der Ver
ordnung über die Vertragshilfe des Richters 
aus Anlaß des Krieges — Vertragshilfe
verordnung — VHV. — vom 30. November 
1939 — RGBl. I S. 2329 —.)

Arbeitsschutz im Kriege.
Die Sorge für die Gesundheit aller Schaf

fenden bleibt auch in Kriegszeiten eine vor
dringliche Aufgabe des Arbeitsschutzes. Trotz 
der Notwendigkeit erhöhter Leistungen muß 
jede übergroße Beanspruchung der Arbeits
kraft vermieden werden. Die bei Kriegs

beginn angeordnete Lockerung des Arbeits
schutzes galt daher nur für die erste Zeit der 
Umstellung auf die neuen Aufgaben. Nach
dem sie vollzogen ist, gilt dem Schutze der 
Arbeitskraft wieder die volle Sorge der Staats
führung. Übermäßige Arbeitszeiten müssen 
verhindert, der Schutz der Frauen und Jugend
lichen muß wieder verstärkt werden. Dann 
kann und muß aber von allen Schaffenden 
erwartet werden, daß 6ie ihre volle Arbeits
kraft für den unserm Vaterlande aufgezwun
genen Kampf zur Verfügung stellen. (Prä
ambel zu der Verordnung über den Arbeits
schutz vom 12.12. 1939 — RGBl. I S. 2403 —.)

Arbeitseinsatz.
Nach Angaben von Staatssekretär Dr. Sy- 

rup waren von den im Dezember 1939 ge
zählten 128 000 Arbeitslosen nur 18 000 voll 
cinsatzfähig und ausgleichsfähig. Unter den 
Arbeitslosen befinden sich Berufsgruppen wie 
Angestellte, Gaststättenarbeiter, Verkehrsar
beiter, Textil- und Bekleidungsarbeiter und 
Hilfsarbeiter, während in allen anderen Wirt
schaftszweigen Freistellungen von Arbeitskräf
ten gar nicht oder nur in geringem Umfange 
vorgekommen sind. Sie entfallen zur Hälfte 
auf die acht Großstädte Wien, Hamburg, Ber
lin, Köln, Breslau, Dresden, Leipzig und Mün
chen.

Arbeitslosenversichexungspllicht von Artisten.
Durch einen Bescheid des Reichsarbeits

ministers vom 22. 12. 1939 (RABl. 1940 S. II 
12) ist klargestellt worden, daß Artisten, die 
in abhängiger Stellung, d. h. als Angestellte, 
tätig sind, der Versicherungspflicht in der Ar
beitslosenversicherung unterliegen.
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Reichsarbeitsdienst im Protektorat Böhmen und 
Mähren.

Für die deutschen Staatsangehörigen im 
Protektorat Böhmen und Mähren gelten mit 
Wirkung ab 1. Dezember 1939 das Rcichs- 
arbeitsdicnstgesetz in der Fassung vom 9. Sep
tember 1939 (RGBl. I S. 1747) und die Ver
ordnung über die Durchführung der Reichs
arbeitsdienstpflicht für die weibliche Jugend 
vom 4. Septemhcr 1939 (RGBl. I S. 1693). 
(Verordnung vom 22. 12. 1939 — RGBl. I 
S. 2472 —.)

Wiedergewährung von Ruhegeld an ältere An
gestellte.

Nach § 397 des Angestelltenversicherungs
gesetzes wird Ruhegeld gewährt, wenn ein An
gestellter das 60. Lebensjahr vollendet hat und 
seit mindestens einem Jahr ununterbrochen 
arbeitslos ist. Das Ruhegeld fällt, da es als 
Axisgleich für die Arbeitslosigkeit dient, weg, 
wenn sein Empfänger eine über eine gelegent
liche Aushilfe hinausgehende versicherungs- 
pflichtigc Beschäftigung übernimmt. Nach 
einem Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 
14. 12. 1939 (RABL S. IV 555) kann bereits 
mit dem Beginn der? nächsten Kalendermonats 
die Wiedergewährung des Ruhegeldes bean
tragt werden; cs braucht also nicht erst ein 
Jahr abgewartet zu werden wie bei der ersten 
Gewährung des Ruhegeldes aus § 397 des An
gestelltenversicherungsgesetzes.

Reichsausführnngsbehörde für Unfall
versicherung.

Die bisher dem Versorgungsamt I Berlin als 
Ausführungsbehörde für Unfallversicherung 
obliegenden Aufgaben der Unfallversicherung 
werden vom 1. Januar 1940 ab vom Ver
sorgungsamt I Berlin abgetrennt und der Aus
führungsbehörde zur selbständigen Wahrneh
mung übertragen. Sie führt künftig die Be
zeichnung: „Rcichsausführungsbehörde 
für Unfallversicherung“.

Die Reichsausführungsbehörde für Unfall
versicherung wird mit dem gleichen Tage dem 
Reichsversichcrungsaint unterstellt. (Erl. d. 
RAM. v. 23. 12. 1939 — RABL 1940 S. II 12.)

Einsatz und Besoldung von Ersatzkräften für 
weibliches Pflegepersonal in zivilen Kranken

häusern.
Zu dieser Frage sind dxirch den Runderlaß 

des Reichsministers des Innern vom 22.12,1939 
(RMBliV. S. 2611) in Abweichung von der 
bisherigen Regelung neue Bestimmungen ge
troffen worden.

Abgrenzung der Berufstätigkeit der Hebammen 
von der Krankenpflege.

Durch die Verordnung vom 19. 12. 1939 
(RGBl. I S. 2458) ist bestimmt, daß Kranken
schwestern im Sinne des § lb der Kranken
pflegeordnung vom 28. September 1938 (RG.- 
Bl. I S. 1310)1) sowie Säuglings- und Kindcr- 
schwestem im Sinne der Säuglings- und Kin
derpflegeverordnung vom 15. November 1939 
(RGBl. I S. 2239) nicht gleichzeitig die staat
liche Anerkennung als Hebamme, Hebammen 
nicht gleichzeitig die Erlaubnis zur berufs
mäßigen Ausübung der Krankenpflege oder der 
Tätigkeit einer Säuglings- und Kinderschwester 
besitzen können.

Mit der Anerkennung als Hebamme erlischt 
die Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der 
Krankenpflege oder der Tätigkeit einer Säug
lings- und Kinderschwester, mit der Erteilung 
der Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung 
der Krankenpflege oder der Tätigkeit einer 
Säuglings- und Kinderschwester erlischt die 
Anerkennung als Hebamme.

Feststellung der Abstammung eines Kindes.
Das Oberlandesgericht in Königsberg (Pr.) 

hat in einem Beschluß vom 12. 8. 1938 (Reichs
gesundheitsblatt 1939 S. 1076) entschieden, 
daß in familienrechtlicheu Streitigkeiten Zeu
gen die zur Feststellung der Abstammung eines 
Kindes erforderlichen erb- und rassenkund- 
lichen Untersuchungen zu dulden haben. Im 
Falle der Weigerung ohne triftigen Grund kann 
unmittelbarer Zwang, insbesondere die zwangs
weise Vorführung zur Blutentnahme zwecks 
Blutgruppenuntersuchung, angeordnet werden.

») DZW. XIV S. 447.

Aus Zeitschriften und Büchern

Kriegsmaßnahmen zur Kreditversorgung der 
gewerblichen Wirtschaft.

Die Ausführungen von Dr. Karl Schneider 
zu dieser Frage im Rcichsarbeitshlatt vom 
15. 12. 1939 S. II 460 werden auch für die 
Fürsorgeverbände von Interesse sein. Dies gilt 
insbesondere für die Kredithilfe zugunsten 
gewerblicher Unternehmen und die Kredit

hilfe zugunsten von Unternehmen der deut
schen Ein- und Ausfuhrwirtschaft.
Entscheidungen des Bundesamts für das Ileimai- 

wesen. In Verbindung mit Mitgliedern des 
Bundesamts bearbeitet und herausgegeben 
von P. A. Baath. Band 95, enthaltend vom 
September 1938 an zur Fürsorgeverordnung 
ergangene wichtige Entscheidungen. Heft 1
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und 2, 1939. Verlag Franz Valilen, Berlin 
W 9. 112 S.

Die Hamburger Vereinbarung. Text und maß
gebliche Erläuterung mit Anmerkungen und 
Teilnehmerverzeichnis. Herausgegeben von 
Beigeordneten a. D. Dr. Kottenberg. 
1939. R. Boorberg Verlag, Stuttgart W. 
24 S., RM 1,25.
Die Hamburger Vereinbarung will die An

wendung des Fürsorgerechts weitgehend ver
einfachen. Sie ist kürzlich neu gefaßt und 
inhaltlich erweitert.

Der Ermittlungsdienst der Verwaltungsbehörden, 
insbesondere der Gemeindeverwaltungen. Von 
Heinrich Tannhäuser, Oberstadtinspektor. 
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und 
Berlin, 1939. 74 S.

Die neue Ausbildung der Volkspflegerin. 
Sonderveröffentlichung des Deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge. 
Verlag Heinrich Dcmuth, Frankfurt a. M. 
71 S., RM 1,50.
Der Deutsche Verein für öffentliche und 

private Fürsorge stellt als Grund der Unter
suchung den Nachwuchsmangel sowie die ge
wandelten Anforderungen in der sozialen Ar
beit, denen die Ausbildung nicht mehr ent
spricht, heraus. Die interessante Untersuchung 
bringt dann Zahlen über die z. Zt. tätigen 
Volkspflegerinncn, über den mutmaßlichen 
Abgang durch Heirat, über den Ersatz dieser 
Kräfte durch neu ausgebildete, um die Tat
sache des Nachwuchsmangels auch für die 
Zukunft zu belegen. Es folgt eine Übersicht 
über die bisherige einzelstaatliche Regelung der 
Ausbildung; im Anschluß daran werden die 
Vorschläge für eine „Einheitsausbildung“, 
über die Umgestaltung der Praktika, über die 
neue Stoffverteilung im Unterricht, ent
wickelt.

Beigefügt sind: Entwurf einer Reichsausbil
dungsordnung — Richtlinien für die Lehr
pläne — Ordnung der pflegerischen Vorbildung 
für die Volkspflogcschule — Verzeichnis der 
Ausbildungsstätten nach dem Stande vom 
April 1939 — Verzeichnis der im Nachrichten
dienst des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge erschienenen Aufsätze 
zur Neuordnung der VoJkspflegerinnen-Aus- 
bildung.

Die Veröffentlichung wird wirksam ergänzt 
werden durch die in allernächster Zeit erschei
nende Schrift des Archivs für Wohlfahrtspflege, 
Berlin C 2, Neue Friedrichstr. 36, das an Hand 
der 5 letzten Entlassungsjahrgänge der Volks
pflegeschulen die Lage der Volkspflegerin 
und dabei besonders die Frage der Auf
stiegsmöglichkeit iin Beruf, das Verhältnis 
von Ausbildung und späterer Leistung, der 
Übereinstimmung der Ausbildung mit den 
späteren Berufsanforderungen, die Besoldungs- 
Verhältnisse sowie die körperliche und geistige 
Überlastung durch den Beruf untersucht hat.

Die Veröffentlichung wird ihren besonderen 
Wert dadurch erhalten, daß es sich nicht tim 
theoretische Überlegungen, sondern um das 
aus der Einzelbefragung von mehr als 1500 
Volkspflegerinnen aller Gaue Deutschlands ge
wonnene Material handelt.

Volkspflege. Reden vom Reichsparteitag Groß
deutschlands 1938. Erich Hilgcnfeldt. 
Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher 
Nachf. G. m. b. H., Berlin. 16 S., RM 0,20.

Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1939. Her
ausgegeben von Oberarbeitsführer Müller- 
Brandenburg unter Mitarbeit zahlreicher 
Führer des Reichsarbeitsdienstes. Dritter 
Jahrgang, 1938. Volk und Reich Verlag, 
Berlin. 108 S.
Das Jahrbuch zeigt kurz die Besonderheiten 

der in jedem Gau geleisteten Arbeiten, ihre wirt
schaftliche Bedingtheit, ihren Nutzen und läßt 
erkennen, wie der Arbeitsdienst neben seiner 
staatspolitischen und körperlichen Erziehung 
den Lebensraum des Volkes ständig erweitern 
hilft.

Gedanken über Erziehen und Führen. Von 
Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl. 
Sonderdruck aus dem „Arbeitsmann“ 1938. 
Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher 
Nachf. G. m. b. H„ Berlin. 16 S., RM 0,40.

Handbuch der Gemeinschaftspflege. Heraus
gegeben von Günther H. Doblhoff und 
Walter Schneefuß. 2. Auflage, 1939. Zen
tralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. 
G. m. b. II., München. 182 S.
Der Verfasser will helfen, den Feierabend 

zu lenken, indem er grundsC zlich klarstellt, 
welche Formen bei bestimmten Gelegenheiten 
angebracht sind, und Beispiele für die einzelnen 
Formen (Appell, Sonnenwende, Erntedankj 
bringt.

Das Kameradschaftshaus im Betrieb. I. Teil. 
Zusammengcstellt von Dipl.-Ing. Herbert 
Steinwarz unter Mitarbeit von Dipl.- 
Ing. Arch. Georg Me wes, Dipl.-Ing. Arch. 
Paul Simma. Herausgegeben vom Amt 
„Schönheit der Arbeit“, Berlin. Verlag 
der Deutschen Arbeitsfront G. m. b. H.t 
Berlin C 2. 40 S.
Neben kurzen Einführungen über Sinn, 

Zweck, Lage, Größe und Grundrißgestaltung 
des Kameradschaftshauses, über die Aus
gestaltung der Räume und Verwaltung sind in 
insgesamt 48 Abbildungen 11 Kameradschafts- 
häuscr aus allen Gegenden Deutschlands dar
gestellt.
Die 12 Deutschen Versorgungsgesetze. Erst

malige Zusammenstellung aller Versorgungs
vorschriften für sämtl. Dienstgrade der 
Wehrmacht, der SA., NSKK., RAD., 
RLB. und deren Familienangehörige. Unter 
Mitarbeit erfahrener Verwaltungspraktiker 
herausgegeben vom Verlagshaus Franz
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' Müller, Dresden A-l. Franz Müllers Gesetz
text-Ausgaben Nr. 6, 1939. 320 S., RM 4,80. 
Die Ausgabe bringt eine Zusammenfassung 

der einzelnen Vorschriften einschließlich der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die bei Ein
berufung zum aktiven oder vorübergehenden 
Wehr- und Reichsarbeitsdienst zu beachten 
sind.

Ratgeber über das Fürsorge- und Versorgungs
gesetz für die ehemaligen Angehörigen der 
Wehrmacht und ihre Hinterbliebenen — 
Wclirmachtfürsorge- und -Versorgungsge
setz (WFVG) — vom 26. 8. 1938. Von 
Wilhelm Hallbauer, Berlin, 1939. Verlag 
Friedrich A. Wordel, Leipzig C 1. Wordels 
Schlüsselbücher. Heft 24/25. 121 S.,
RM 1,85.

Gesetz über die Altersversorgung für das 
Deutsche Handwerk vom 21. 12. 1938 und 
Verordnung zur Durchführung und Ergän
zung des Gesetzes über die Altersversorgung 
für das Deutsche Handwerk vom 13. 7. 1939. 
Für die Praxis erläutert von Dr. Wilh. 
Friedr. Funke. W. Kohlhammer Verlag, 
Berlin-Stuttgart, 1939. 121 S., RM 1,70. 
Die Schrift dient praktischen Zwecken; sie 

soll dem Handwerker ermöglichen, selbst zu 
prüfen, welche Versicherungsform für ihn am 
zweckmäßigsten ist und welche Rente er zu 
erwarten hat.

Jahrbuch der Krankenpflege. Herausgegeben 
vom Fachausschuß für Schwesternwesen. 
Verlag: Elwin Staude, Verlagsbuchhand
lung, KG., Osterwieck-Harz und Berlin W 30, 
Motzstraße 5. Preis 1,25 RM.

Die Verbundenheit des Landvolkes mit seiner 
Krankenversicherung. Gedanken zur Neu
ordnung der Beitragsbemessung. Heraus
gegeben vom Reichsverband der Land
krankenkassen, Körperschaft deB öffent
lichen Rechts, Berlin W 35, Bülowstr. 22, 
März 1939. Verlag für Sozialpolitik, Wirt
schaft und Statistik, Paul Schmidt, Berlin 
SW 68. 20 S.

Die Statistik in der Krankenversicherung. Mit 
anschaulichen graphischen Darstellungen 
von Dr. Otto Paul. Wege zur Kassenpraxis, 
Schulungsschriften der „Arbeiter-Vcrsor- 
gung“. Herausgeber Bruno Kühne. Verlag 
Langewort, Berlin-Lichterfelde, 1938. 71 S., 
RM 2,50.

Harmonische Ernährung für wenig Geld durch 
gesunde Kost. Von Dr. Margarethe Noth
nagel. LL.-Schriftenreihe, Heft 3. Müller- 
sche Verlagsbuchhandlung, Dresden, 1939. 
35 S., RM 0,50.

Die ärztliche Begutachtung der Ehestands
darlehensbewerber. Von Wolfgang Scheu- 
erlen. Veröffentlichungen aus dem Gebiete 
des Volksgesundheitsdienstcs, LII. Band,

6. Heft. Berlin 1939. Verlagsbuchhandlung 
Richard Schoetz, Wilhelmstr. 125. 78 S.

Handbücherei des Standesbeamten Band I. 
„Ehefordemisse und Ehchindemisse“. 
1. Teil: Ehemündigkeit und Eheeinwilli
gungen. Von Johannes Wagner und Bern
hard Offers. Zweite völlig neu bearbeitete 
Auflage. Verlag für Standesamt6wesen 
G. m. b. H., Berlin 1939. 134 S., RM 2,—. 
Das Handbuch ist in seiner klaren Auf

teilung, mit der es „Ehemündigkeit und Ehe- 
hindemisse“ mit Musterbeispielen und Er
läuterungen behandelt, auch für den in der 
Fürsorgearbeit, in der Arbeit an Jugendlichen 
Tätigen von Wert.
Handbuch der Jugendhilfe. Herausgegeben 

von Dr. Webler, Direktor des Deutschen 
Instituts für Jugendhilfe. Heft 11: Das 
Pflegekinderwesen. Carl Heymanns Verlag, 
Berlin, 1938. 44 S.
Das Heft 11 bietet trotz des geringen Um

fanges eine ausgezeichnete Darstellung der 
sozialen Grundlagen und Voraussetzungen des 
Pflegekinderwesens; es zeigt den geschicht
lichen Werdegang, die Rechtsgrundlagen des 
Pflegekinderwesens und die Pflegekinderauf
sicht und geht dann auf die Problematik ein. 
die auch bei bester Durchführung des Pflege
kinderwesens besteht (häufiger Pflegestellen
wechsel, Herausnahme des Kindes aus guter 
Pflegestelle durch die Angehörigen u. a. m.) 
und zeigt damit, wie schwierig, wenn nicht un
möglich, eine restlos befriedigende Gestaltung 
des Pflegekinderwesens tatsächlich anch bei 
allseitiger Bemühung ist.

Handbuch der Jngendhilfe des Volksfürsorge - 
rechts. Zusammengestellt von Walther 
Hecker und Dr. Erika Müller. Heraus
gegeben vom Landeshauptmann der Rhein
provinz. Band I: „Jngendhilfe- und Ge
sundheitsfürsorgerecht*4. 5. Auflage. Verlag 
des Landesjugendamtes der Rheinprovinz, 
Düsseldorf, 1939. 390 S., RM 2,10.
Das Buch will dazu beitragen, den Weg

bereitern des neuen Jugendhilferechts durch 
eine klare Übersicht über die heutigen gesetz
lichen Grundlagen die Arbeit zu erleichtern.

Die Bevölkerungsverhältnisse in Estland, Lett
land, Litauen und Polen. Eine demo
graphisch-statistische Studie von Roderich 
von Ungern - Sternberg. Veröffent
lichungen auf dem Gebiete des Volks
gesundheitsdienstes, LIII. Band. — 1. Heft. 
Berlin 1939. Verlagsbuchhandlung Richard 
Schoetz, Wilhelmstr. 125. 126 S., RM 5,—.

Der Marsch in die Heimat. Ein Heimatbnch 
des Bezirkes Berlin-Reinickendorf, heraus- 
gegeben von Dr. Walter Pauls und Wilhelm 
Tessendorf. Teil VII „Vom Banemhof 
zum Großstadtbezirk“ von Dr. Hans Jahn. 
Verlag Moritz Dieserwcg, Frankfurt a. M. 
52 S.
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Des nationalsozialistischen Menschen Ehre und 
Ehrenschutz. Von Walter Buch. 3. Auf
lage, 1939. Zentralverlag der NSDAP., 
Franz Eher Nachf. G. m. b. H., München. 
28 S., RM. 0,40.

Werden und Wesen der sozialistischen Deut
schen Wirtschaft. Von Dr. G. Gassert, 
Archiv für betriebliche Sozialpolitik, l.Buch. 
Verlag für Wirtschaft und Verwaltung 
Berlin. 306 S.
Der Verfasser beschreitet in der Darstellung 

der betrieblichen Sozialpolitik einen neuen 
Weg. Er geht von der wirtschaftlichen Ent
wicklung der europäischen und außereuro
päischen Völker aus. Er schildert die einzelnen 
Phasen der Wirtschaftsentwicklung und stellt 
in diesem Zusammenhang die Entwicklung des 
deutschen Betriebes, der Untemehmerpersön- 
lichkeit und das Wesen und Werden der Deut
schen Arbeiterschaft dar. In diesem Rahmen 
tritt die Zwangsläufigkeit der Entwicklung der 
Unternehmerpersönlichkeit wie auch der Ent
wicklung der Arbeiterschaft besonders hervor.

Das Buch vereint mit großer Lebendigkeit 
und starker Disziplin eine interessante Auf
fassung nationalökonomischer Grundtatsachen.

Wirtschaftspolitik ist Sozialpolitik. Von Josef 
Bürckel. 20-Pfennig-Schriften zur Wirt
schaftspolitik 1939, Heft 6. Zentralverlag 
der NSDAP., Franz Eher Nachf. G.m.b.H., 
München. 16 S.

Soziale Betriebsführung. Von L. H. Ad. Geck, 
Dr. phil., Dr. jur., Dr.-Ing. habil. Arbeit 
und Wissen, herausgegeben vor. Paul Wels, 
Band 2. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhand
lung, München und Berlin, 1938. 130 S., 
RM 2,20.
Der Verfasser beginnt mit einer Auseinander

setzung über den Begriff der Sozialen Betriebs
führung und schildert die Entwicklung der 
sozialen Betriebsführung in der Industrie 
stichwortmäßig von den ersten Anfängen der 
Industrie unter Berücksichtigung der wesent
lich beteiligten Länder: England, Vereinigte 
Staaten, Frankreich, Schweiz, Italien und 
Japan. Der dritte Teil des Buches zeigt die 
soziale Betriebsführung als Personalführungs
aufgabe und schildert die Wege zur Verwirk
lichung mit Berücksichtigung von Schönheit 
der Arbeit u. a. in.

Arbeit — Wirtschaft — Recht. Schriftenreihe 
der Sozialen Fachschulen. Heft 1: Was Be
triebsführer und Vertrauensmänner vom Ver- 
trauensrat des Gesetzes zur Ordnung der 
nationalen Arbeit wissen müssen. Heft 5: 
Die reichsgesetzliche Krankenversicherung.

Heft 1 von Dr. Gottfried Rebentisch, 
Heft 5 von Direktor Arthur Kind. J. F. 
Lehmanns Verlag, München-Berlin. Je 35 S., 
RM 0,20.

Die Facharbeiterfrage in der Kriegswirtschaft. 
Von Dr. Herbert Studders. Schriften zur 
kriegswirtschaftlichen Forschung und Schu
lung. Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg.
109 S., RM 3,60.
Die Facharbeiterfrage kann als eine der wich

tigsten in der Kriegswirtschaft angesehen 
werden. Der Verfasser sieht eine Lösung in 
der rechtzeitigen und guten Ausbildung stän
dig neuer Kräfte und in der Lenkung der 
Berufswahl.

Die Ordnung des gesamten Rechtsberatungs- 
wesens in Deutschland. Eine Gesamtdar
stellung der Gesetze, Verordnungen und 
Verbandsabkommen über die Rechtsbera
tung. Von Dr. Karl Heinken. Heft 4 der 
Abhandlungen zum deutschen Gemeinrecht. 
Westholsteinische Verlagsanstalt Boyen & 
Co., Heide i. Holst., 1939. 112 S.
Die Arbeit erstreckt sich auf die Rechts

beratung im allgemeinen, auf die Sonder
gebiete des Steuer- und Devisenrechts und 
umfaßt speziell die Rechtsberatung Minder
bemittelter sowie die Rechte der einzelnen 
Organisationen. Die Darstellung ist klar und 
übersichtlich.

Reise- und Umzugskostenrecht. Kurzgefaßte 
Erläuterungen der einschlägigen Reichs
gesetze für die Zwecke der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. Bearbeitet von Hein
rich Schönbeck und Hans Rahner. 
Kommunale Schriften Nr. 264. Berlin 1939. 
Deutscher Gemeindeverlag. 145 S., RM. 3,—. 
Es handelt sich um eine Ausgabe der gesetz

lichen Bestimmungen mit den dazugehörigen 
Ausführungsbestimmungen, jeder Paragraph 
mit kurzen Anmerkungen versehen. Das Buch 
ist ganz abgestellt auf die Ansprüche der Ge
meinden und Gemeindeverbünde und eignet 
sich mit einem gut aufgeglicderten Stich
wörterverzeichnis gut zum täglichen Nach
schlagen.

Die kirchliche Eheschließung. Eine rechts
vergleichende und international-privatrecht
liche Untersuchung unter besonderer Be
rücksichtigung Italiens. Von Dr. jur. 
Marianne Lübbe. Alfred Metzner Verlag, 
Berlin. 95 S.

Das Wir. Die Grundbegriffe der Wir-Psycho- 
logie. Von Fritz Künkel. 1039. Verlag 
Friedrich Bahn, Schwerin (Mcckl.). 139 S.
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Alkoholfreie Getränke u. Gesundheitsführung, 
Polzer, Flüssiges Obst 8/9.

Alkoholmißbrauch u. Russenpolitik, Hecht, 
Genußgifte 1/2.
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D. Bekämpfung d. Trunksucht u. ihre Be
deutung f. d. ev. Kirche, Brunzlow, Enthalt- 
samkeituVolkswohl 5.

Zur Heilstättenarbeit an Alkoholkranken 
(Schluß), KrankD. 9.

Rauschgiftbekämpfung

Genußgifte u. Leistung, Reiter, Genuß gifte 1/2.
Jugend u. Tabak, Conti, JungD. 9.
Was muß der Arzt vom Alkoholismus u. 

Tabakismus wissen? Gabriel, Genußgifte 
1/2.

Geschlechtskrankenfürsorge

D. bevölkerungspolitische Bedeutung d. Ge
schlechtskrankheiten, Gottron, ÄrztBlfBln- 
MkBrandbguPomm. 37.

Geisteskrankenfürsorge

Können Geisteskranke i. Rahmen d. Vier
jahresplanes beschäftigt werden ? Lademann, 
BerlKommMitt. 17.

Sozialversicherung

Allgemeines
Begrifr „Entgelt“ i. d. Rechtssprechung, 

Spohr, OKrankK. 25.
Betrachtungen zur Renten- und Kranken

versicherung der Seeleute (Schluß), Bothe, 
ZBIRVcrsuVersorg. 17.

D. Erlaß d. Reichsarbeitsministers v. 25.5.1939 
über d. vorläufige Durchführung d. Reichs
versicherung i. d. sudetendeutschen Ge
bieten, Bretschneider, Berufsgenossensch. 17.

D. Einführung d. Rcichsversicherung i. Memel
land, ScheufTele, ArbVersorg. 26.

D. Sozialversicherung i. Jahre 1938, OKrankK. 
25.

Die Sozialversicherungspflicht wiederbeschäf
tigter Ruhestandsbeamter, Schieckel, Volks- 
ZgesSozVers. 18/19.

D. sozialvcrsichcrungsrcchtlichc Stellung aus
ländischer Arbeiter i. Deutschen Reich, 
Schnatenberg, VersArch. 1/2.

Einführung der Reichsversicherung i. Memel
land, Funke, NSSozPol. 17/18.

Schutzpflicht d. Versicherungsträger gegen
über Versicherten, Albrecht, SozVersB. 19.

Sozial- u. Privatversicherung, SozPrax. 18.
Sozialversicherung u. Verwandtschaft, Lang, 

VolksZgesSozVers. 18/19.
Über Hauterkrankungen u. Berufswechsel i. d. 

Reichsversicherung, Lange, VcrtArztuKran- 
kenk. 9.

Über Hauterkrankungen u. „Berufswechsel, 
Lange, ZBIRVcrsuVersorg. 17.

Wiederherstellung verlorener Anwartschaften 
i. d. Rentenversicherung, Jacger, SozVersB.
19.

Zu der Frage, was unter „Erzieher“ iin Sinne 
des § 1256 Abs. 1 Ziffer 4 RVO. in der Fas
sung des Gesetzes über den Ausbau der 
Rentenversicherung vom 21. 12. 1937 zu 
verstehen ist, Bothe, DRentcnvers. 9.

Krankenversicherung
Beschäftigung v. Gefolgschaftsmitgliedem n. 

Vollendung d. 65. Lebensjahres, Siebeck, 
OKrankK. 25.

Danzigs soziale Krankenversicherung, Stolt, 
ErsK. 17.

Die Erweiterung d. Umfanges d. Kranken
versicherung, Kleeis, VolksZgesSozVers. 18/ 
19.

D. Kostentragung f. Zahnersatz u. Beine In
standsetzung nach altem u. neuem Recht, 
Kleff, LKrankK. 17.

D. Leistungen d. Krankenversicherung nach 
§§ 117 ff. AVAVG., Bogs, ErsK. 17.

D. Pflichtkrankenversicherung d. Gewerbe
treibenden i. d. Ostmark, Czech, ArbVersorg. 
25.

Erhebungen über d. Krankheitsverhältnisse i. 
d. Schuhindustrie m. bes. Berücksichtigung 
d. Krankcnziffem d. AOKK. Ludwigsburg. 
Feldmann, VertArztuKrankK. 9.

Erkrankungen nach Krankheitsarten i. Jahre 
1937, VertArztuKrankK. 9.

Krankenversicherung d. Arbeitskräfte ans d. 
Protektorat Böhmen u. Mähren, Krause, 
VolksZgesSozVers. 17.

Kriegsmaßnahmen i. d. Krankenversicherung, 
BKrankK. 18.

Kriegsrecht, Geier, ZalinÄrztMitt. 38/39.
Notstandsbeihilfen f. Angestellte d. Kranken

kassen, Goymann, IKrankK. 17.
Versicherungsfreiheit der gehobenen Kranken- 

kassenangestelltcn, Busch, OKrankK. 26.
Wann liegt bei einem selbständigen Hand

werker Berufsunfähigkeit vor? Bruno, 
IKrankK. 17.

Wobnungsgeldzuschuß an verheiratete weib
liche Beamte u. Ledige mit unterhaltenen 
Familienangehörigen, Reis, OKrankK. 25.

Angestellten Versicherung
Freiwillige Weiterversicherung des Beamten i. 

d. Angestelltenversicherung, Bruno, Soz
VersB. 19.

Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 
als Trägerin von Gemeinschaftsaufgaben, 
Haueisen, DRentenvers. 9.

Invalidenversicherung
Fünfzig Jahre Anwartschaftsrecht i. d. Inva

lidenversicherung, Pollay, DRentenvers. 9. 
Wiederherstellung verlorener Anwartschaften 

i. d. Rentenversicherung, Jaegcr, SozVersB. 
19.

Unfallversicherung
D. Hinterbliebenenansprüche i. d. Reichs- 

Unfallversicherung, Hel weg, VolksZgesSoz
Vers. 17.

D. Rcichsunfnllversicherung i. Jahre 1938, 
Wicke, Berufsgenossensch. 17.

Dicnstunfall, Anspruchkonkurrenz u. Forde
rungsübergang nach § 139 DBG., Paffrath, 
NSGem. 17.

Materiellrechtliche Grenzen für d. Anwendung 
d. VersagungsVorschrift bei Wegeunfüllen 
(§ 556 Satz 2 RVO.), Müuzel, ArbVersorg. 26.
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Über die beiden berufsgenossenschaftlichen 
Schiedssteilen, Lüerßen, AmtlNachrfReichs- 
versich. 27/RAB1. 27.

Zehn Jahre Gemeindc-Unfallversicherungs- 
verband Rheinprovinz und Hohenzollern, 
Aust, RheinProv. 9.

Zur Frage d. Mitwirkung d. Staatlichen Ge
werbearztes i. Feststellungsverfahren bei 
Berufskrankheiten i. Rahmen d. § 6 d. Dritten 
Verordnung über Ausdehnung d. Unfall
versicherung a. Berufskrankheiten, Schweig- 
häuscr, RABl. 26.

Ausland
Die Reform der italienischen Sozialversiche

rung, Goeze, DRentenvers. 9.
Social Insurance in the Netherlands, IntLab- 

Rev. 3.
Sociale Ausbildung»- u. Berufsfragen

Die Ausbildung des Pflegepersonals für Gei
steskranke, Creutz, ZfpsychHyg. 4.

Zur Ausbildungsfrage i. d. Wohlfahrtspflege, 
Betckc, DZW. 6.

Zur Ncuausbildung der Volkspflegerinnen,
NDV. 9.

Oktober 1939.

Fürsorgewesen

Allgemeines
Die wirtschaftliche u. soziale Entwicklung i. 

Saarland seit d. Rückgliederung, Böhm, 
RABl. 21.

Gegenwartsaufgaben d. sozialen Arbeit, Pißel, 
DtschlFrcieBerufe 10.

Ausland
Der gegenwärtige Stand der Sozialfürsorge- 

gesetzgebung i. Spanien, Ehrlich, RABl. 30.
Die gesetzliche Durchführung des Sozial- 

fürsorgegedankens i. Bulgarien, Ehrlich,
RABl. 24.

Enquete sur les conditions de vie des vieillards 
non hospitalises de la commune d’Ixelles, 
Le . ervice Social 9/10.

Kriegsfürsorge, Caritas (Schweiz), 5.
Kriegsfürsorge i. d. Schweiz i. Jahre 1939, 

SchwcizZGemeinniitz. 10.
Le Service Social et la lutte contrc des courtcs 

peincs, Le Service Social 9/10.
New Conccpts in Case Work Practice with 

the Aged, Dexter, The Family 6.
Itccent Iliring Practices of Private Family 

Agencies, Iiurlin, The Family 6.
The Significance of Social Case Work, Englisb, 

The Family 6.
Unsere freiwillige Fürsorge i. d. Kriegszeit, 

Siegfried, SchwcizZGemcinnütz. 10.
RFV.
Deviscnrcchtlichcs i. d. Fürsorge, Budzinski,

DZW. 7.
Der Fürsorgelastenausgicich zwischen den 

Landkreisen u. d. kreisangehörigen Ge

meinden (Art. 20 AGA..), Hauser, BlöffFürs.
20/21.

Die Abtretung v. Rechten u. Forderungen an 
d. Fürsorgeverband, Burghart, BlöffFürs.
18/19.

Rechtseinrichtungen z. Nachlaß-Liquidation i. 
Bezug auf Erstattung v. Fürsorge-Unter
stützungskosten, Alslebcn, ZfH. 28.

Ziffer 9 der Hamburger Vereinbarung u. 
gemeindlicher Fürsorgekostenanteil, Hoff- 
rnann.

Familienunterhalt (auch Fürsorge für Dienst
verpflichtete)
Der notwendige Lebensunterhalt i. d. Fa

milienunterstützung, HannWohlfW. 4L
Die wirtschaftliche Betreuung der zum Waffen

dienst Einberufenen u. ihrer Familien, 
Siemens-Mitteilungen 208.

Einsatz-Familienunterhalt und Räumungs- 
Familienunterhalt, Grillmaier, BlöffFürs. 
20/21.

Familienunterhalt f. d. Angehörigen Ein
berufener u. f. Rückgeführte, LandGem. 
(E) 10, (B) 19.

Neue Grundlagen f. d. Familienunterhalt, 
HannWohlfW. 42.

Unterstützung f. Dienstverpflichtete, Hanu- 
WohlfW. 42.

Weshalb d. Unterstützungssätze f. d. Krieger
angehörigen örtlich verschieden sind, Hann
WohlfW. 40.

Wesentliche Änderungen im Familienunterhalt, 
NDV. 10.

Wirtschaftsbeihilfen für freie Berufe bei Ein
berufungen zum Wehrmachtsdienst, Leh
mann, MedWelt 42.

Versorgung
Witwen und Waisen Gefallener, NDv. 10.

Kommunale Wohlfahrtspflege
Das Kriegswirtschaftsrecht d. deutschen Ge

meindeverwaltung, Hilberath, ZAkadfDR. 
18.

Der Kriegshaushaltsplan der Gemeinden, Mar
der, Gemhlt. 19.

Der Nachweis der Kriegsaufgaben i. Haushalts
plan der Gemeinden, Ilötte, Gemhlt. 20.

Die Gcmeindchaushalte unter Kriegsrechl, 
Hcttlage, LandGem. (B) 19.

Die Maßnahmen zur Vereinfachung der ge
meindlichen Verwalt., Gutknecht, DVolks- 
wirtsch. 30.

Die öffentlich-rechtlichen Zweckverbände i. 
Sachsen, Brückner, ZdSächsStatLandcs- 
amtes 1937/38.

D. Organisation d. Kriegswirtschaft u. d. 
Gemeinden, Schwarz, NSGem. 20.

Gemeindeverwaltung u. Kriegswirtschaft, Em- 
rich, Rathaus 10.

Richtlinien f. d. Weiterführung des Haushalts
plans d. Gemeinden i. Rechnungsjahr 1939, 
Stenger, LandGem. (B) 20.

Vereinfachung der Verwaltung, Fauscr, RVB1. 
40.
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Finanzfragen
Die Reichsfinanzstatistik für d. Rechnungs

jahre 1936 u. 1937, Hoffmann, ZdSächStat- 
Landesamtes 1937/38.

Fünf Jahre nationalsozialistische Finanzwirt
schaft i. Sachsen, Hoffmann, ZdSächsStat- 
Landesamtcs 1937/38.

Fürsorgestatistik
Die öffentliche Fürsorge i. 1. Vierteljahr 1939 

u. i. Rechnungsjahr 1938/39, WirtschuStat. 
19/20.

Freie Wohlfahrtspflege
Die Leistungen des Winterhilfswerks des deut

schen Volkes 1938/39, WirtschuStat. 19/20.
Kriegswinterhilfswerk 1939/40, NDV. 10.
NSV.-Jugendhilfe im Kriege, NDV. 10.
Über die Anstalten u. ihre Reform, Mailänder, 

DZW. 7.

Soziale Franenfragen
Aus einer harten Lehrzeit, Cauer, Frau 1.
Die Bereitschaft der deutschen Frauen, Hilde

brand, Frauenkultur 10.
Die Doppelaufgabe d. Frau i. Beruf u. Haus

halt, Siemens-Mitteilungen 208.
Die Frau im Schriftleiterberuf, Hoffmann. 

NDFrauenz. 10.
Die Front der schaffenden Mädel, Pranz, 

JungD. 10.
Die volkswirtschaftliche Leistung d. Frau i. 

Kriege, Hessing, Frauenkultur 10.
Ein Beitrag zum Gesundheitszustand d. Frau 

i. d. Landwirtschaft (Notstandsgebiete) u. 
i. d. Fabrik (Weberei, Sortierfabrik), Missl- 
beck, Ärztin 10.

Frauen am Werk, Scholtz-Klink, Schulungs
brief 9.

Soziale Persönlichkeiten
Frances Willard, Lcschke, Frau 1.

Ausland
Die Gegenwartsaufgaben des schweizerischen 

Roten Kreuzes, SchweizZGemeinnütz. 10.

Methoden, Ausland
Basic Principles in Case Work Treatment of 

an Adolescent, Fostcr, The Family 6.
Christmas Giving and Case Work Planning, 

Tyler, The Family 6.

Bevölkerungspolitik
Der Wert d. schaffenden Menschen, Reiter 

RGesundBl. 41.
Deutsches Blut in Polen, v. Bazan, VolkuRasse

10.
D. Bevölkerungsbewegung i. Sachsen seit 1933 

unter bes. Berücksichtigung d. Jahres 1937. 
Die künftige Entwicklung d. sächsischen 
Bevölkerung. Langer, ZdSächsStatLandes- 
amtes 1937/38.

Die biologische Lage des deutschen Bauern
tums, Krause-Lang, Caritas 9/10.

Die Volks-, Berufs- und Betriebszählung v. 
17. Mai 1939, Hoffmann, ZdSächsStat- 
Landesamtes 1937/38.

Lhe Vorarbeiten zur Volks-, Berufs- u. Be
triebszählung v. 17. Mai 1939 i. Sachsen, 
Winkler, ZdSächsStatLandesamtes 1937/38.

Ist die Abwanderung vom Lande mit einer 
Art Auswanderung verbunden? Winkler, 
VolkuRasse 10.

Nimmt das wissenschaftliche Übergewicht der 
führenden Kulturvölker ab ? Hartnacke, 
VolkuRasse 10.

Ausland
A Referral Service for Unmarried Mothcrs, 

Dudley, The Family 6.
Aus d. Bevölkerungsstatistik d. Landes Polen,

Berger, RGesundBl. 40. 
Die Bevölkeikerung der Sowjetunion Anfang 1939, 

WirtschuStat. 19/20.
Wohin steuert Frankreich? Reiter, RGesund

Bl. 4L

Jugendwohlfahrt

Erziehungswesen
Unsere psychologische Arbeit im Erziehungs 

heim (Schluß), Fangmeier, EvJugH. 10.
Echtheit u. Unechtheit i. kindlichen u. jugend 

liehen Charakter, Moers, NSMädErz. 10.
Unehel. u. Pflegekinder
Abstammungsfeststellungsklage und Personen 

stand, NDV. 10.
Die Bedeutung d. Beweislastverteilung L d 

Abstammungs- u. Unterhaltsprozessen un 
ehelicher Kinder, Hensc, DJust. 40.

Die Situation von Fürsorgeerziehung u. Ju 
gendstrafvollzug vor u. nach 1933, Braun 
schweig, D Sonderschule 9. 

Erfolgsaussichten u. Prognosefeststellung L d 
Fürsorgeerziehung, Müller, RheinProv. 10

Straffäll. Jugendliche
Die Neuregelung d. Gerichtsverfahrens, Lange 

DJugendhilfe 6/7.
Die Verordnung zum Schutze gegen jugend 

liehe Schwerverbrecher, NDV. 10.
Zur Frage der Nachfürsorge, Gregor, D Jugend 

hilfe 6/7.
Ausland
Der Schutz des Pflegekindes i. d. Schweiz, 

Vögtli, GesuWohlf. 10.
La criminalitä nei Minorenni, Bemasconi, Pro 

Juventute 10.
Les actes de la III confßrence Suisse de 

lfigislation pfinalc des mineurs, Arnold, Pro 
Juventute 10.

Neue Tendenzen in der amerikanischen Jugend
fürsorge, Pro Juventute 10.

Volkscrnährung u. Lebenshaltung 
Arbeit u. Lolmcinkommen i. d. Sächsischen 

Industrie 1933 bis 1938, G^rlach, ZdSüchs- 
StatLandesamtes 1937/38.

Das Preis- u. Lohngefüge i. Deutschland u. i. 
ehemaligen Polen, WirtschuStat. 19/20.
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Das Volkseinkommen i. d. Hansestadt Ham
burg (jetziger Gebietsstand) im Jahre 1936, 
AHambgVerwaltguWirtsch. 7.

Die Ernährung der Schwer- u. Schwerstarbeiter 
i. Kriege, NSSozPol. 19/20.

D. Lebensmittelzulagen für Schwer- und 
Schwerstarbeiter, Kremer, RAB1. 28.

D. neueste Ernährungslehre, Bickel, ZfVolks- 
emährung 19.

Die Preise i. Ausland, WirtschuStat. 19/20.
Fettverbilligung für die minderbemittelte Be

völkerung in der gegenwärtigen Lage, NDV. 
10.

Gebißverfall als Ausdruck einer Fehlernäh
rung, Szagunn, Ärztin 10.

Warum Lebensmittelkarten? Hahn, ZfVolks- 
emährung 20.

Wohn- und Siedlungswesen
Begriffe u. Begriffsbestimmungen i. Woh- 

nungs- u. Siedlungswesen, Fischer-Dieskau, 
RAB1. 24.

Der Wohnungsbau i. Sachsen i. Jahre 1938 
u. i. Januar bis Mai 1939, Klein, ZdSächs- 
StatLandesamtes 1937/38.

Der Wohnungsbau nach Reichsteilen 19.33 bis 
1938, WirtschuStat. 19/20.

Die neuen mietrechtlichen Vorschriften i. d. 
Ostmark u. i. Sudetenland, Stagel, DJust. 
4L

Ergebnisse der Kleinsiedlung bis 31. März 1939, 
Wüle, RABl. 30.

3 Jahre Reichsbiirgschaften f. d. Klein
wohnungshau, Blcchschmidt, RAB1. 24.

Wohnungs- u. Sicdlungsbau i. Sachsen 1935 
bis 1937, Uhle, ZdSächsStatLandesamtes 
1937/38.

Ausland
Wohnungsverhältnisse u. Wohnungspolitik in 

Schweden, Haehling, RAB1. 21.

Strafgefangenen- und Entlassenenfürsorge
Die Kriminalbiologie u. ihre Beziehungen zur 

Ermittlungshilfe und Entlassenenfürsorge, 
Kapp, MonatsblStraffälligenbetrcuunguEr- 
raittlH. 11/12.

D. Strafrechtspflege i. Kriege, Schafheutle, 
ZAkadfDR. 18.

Über Ermittlungshilfe, Meißner, Monatsbl- 
StraffälligenbctrcuunguErmittlH. 11/12.

Zur Frage der Sicherungsverwahrung, Semler, 
MonatsblStraffälligenbetreuunguErmittlH
11/12.

Sozialpolitik

Allgemeines
Das Arbeitsrecht der Kriegswirtschaft, Schelp, 

DArbR. 10.
Das Kriegsarbeitsrecht, Gerlach, DJust. 40. 
Deutsche Sozialpolitik im Kriege, RABl. 28. 
Deutsche Sozialpolitik i. Kriege, Bartsch, 

DVolksWirtsch. 29.
Die Überwindung d. Arbeitslosigkeit i. Sachsen, 

Klein, ZdSächsStatLandesamtes 1937/38.

Kriegsarbeitsrecht, Mansfeld, DArbR. 10.
Kriegsaufgaben in der Fürsorge für die werk 

tätigen Menschen, NDV. 10.
Maßnahmen a. d. Gebiete d. Arbeitsrechts 

Schiedt, GemT. 19.
Maßnahmen auf dem Gebiete des Arbeite 

rechts aus Anlaß der Reichsverteidigung 
Land Gern. 19/20.

Rechtsfragen zum Lohnstopp, Reuss, DWirt 
schaftsz. 44.

Sozial- u. Arbeitsrecht i. Kriege, Schmidt 
IKrankK. 20.

Sozialrecht u. Kriegswirtschaft, Holland, RV 
Bl. 40.

Arbeitseinsatz
Arbeitseinsatz und Arbeitsverwaltung i. d. 

besetzten Gebieten, Rachner, RABl. 29.
Die Anlemung v. Ersatzkräften i. d. Kriegs

industrie, Studders, ArbeinsuArbloshilfe 20/ 
21.

D. Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels i. 
d. Kriegswirtschaft, Timm. DArbR. 10.

Erfahrungen bei der Ausbildung von Hilfs
arbeitern u. Hilfsarbeiterinnen i. d. letzten 
Jahrzehnten u. ihre Verwertung f. d. neue 
Zeit, BerufsausbiHandeluGewerbe 9.

Planmäßiger Einsatz i. d. Betrieben, Schroeder, 
JungD. 10.

Rechtsfragen zur Zustimmung des Arbeitsamts 
bei Lösung des Arbeitsverhältnisses, Lane. 
DArbR. 10.

Arbeitsschutz u. Arbeitsfürsorge
Die Auswirkungen des Kriegsarbeitsrechts auf 

die Gemeinden u. auf ihre Gcfolgschafts- 
mitgliedcr, Schmidinger, NSGern. 20.

Die Heimarbeit während der Kriegszeit, Rich
ter, NSSozPol. 19/20.

Ergänzungen d. Beamten-Arbeits- u. Tarif
rechts, Setzkorn, Thür GemT. 9/10.

Gesundheitliche Betreuung d. Nachtarbeiters, 
Birth, Gesundheitsführung 1.

Kriegsregelung der Familienheimfahrten bei 
den Bauvorhaben der öffentlichen Hand, 
Kalckbrenner, RABl. 30.

Kündigung, Arbeitszeit u. Urlaub nach den 
arbcitsrcchtlichen Vorschriften d. Kriegs
wirtschaft, Schelp, NSSozPol. 19/20.

Leistungssteigerung i. Bergbau, auch ein 
Problem d. Gesundheitsführung, Hebestreit, 
Gesundheitsführung 1.

Organisierter Arbeitsschutz. Aus der Reichs- 
Stelle f. Arbeitsschutz. Horst, RKWNachr. 
7/8.

Schlechtwettcrregelung für die auf Baustellen 
d. öffentlichen Hand i. Winter 1939/40 
beschäftigten Bauarbeiter, Kalkbrenner, 
RABl. 28.

Sozialpolitische Ordnung i. d. Heimarbeit des 
Spinnstoflgewerbes der Ostmark, Hoppe,
RABl. 21.

Unfall- u. Gesundheitsschutz in Thomasstahl- 
werken, Böning, RABl. 29.
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